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Zu diesem Heft
Nicht weniger als den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit zu wahren und die Menschen-
rechte zu fördern – diesen Zielen haben sich die 
1945, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 
gegründeten Vereinten Nationen, kurz VN, ver-
schrieben. In ihrem Gründungsdokument, der VN-
Charta, ist verankert, dass diese Ziele gleichberech-
tigt, selbstbestimmt und freundschaftlich verfolgt 
werden sollen. In diesem Jahr feiert die Staatenge-
meinschaft, zu der aktuell 193 Mitglieder gehören, 
ihr 80-jähriges Bestehen.

Trotz vieler Krisen sind die Vereinten Nationen 
ein unverzichtbares Forum für die Völkerverständi-
gung, wie die vergangenen Jahrzehnte immer wie-
der eindrücklich gezeigt haben. Ihre Politik ist sym-
bolträchtig und historisch geprägt: Das verdeutlicht 
auch die berühmte „Non-Violence“-Skulptur, eine 
riesige verknotete Pistole, die als Wahrzeichen vor 
dem VN-Hauptsitz in Manhattan, New York City, 
steht und auf dem Cover dieser Themenausgabe ab-
gebildet ist. Der schwedische Künstler Carl Fredrik 
Reuterswärd hat die Skulptur 1984, nach der Ermor-
dung von John Lennon, als Appell für Gewaltlosig-
keit erschaffen.

Der mit Gewaltlosigkeit einhergehende Men-
schenrechtsschutz wurde von der VN-Generalver-
sammlung bereits am 10. Dezember 1948 in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fest-
geschrieben. „Alle Menschen sind frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren“, heißt es in Arti-
kel 1. Die Erklärung hat keine rechtsverbindliche 
Kraft, doch sie dient als politische und moralische 

Instanz. Viele VN-Abkommen und -Verträge basie-
ren auf ihr, wie beispielsweise der Sozial- und der 
Zivilpakt, die beide 1966 verabschiedet wurden. Zu-
dem ist der Menschenrechtsschutz in vielen natio-
nalen Verfassungen verankert, so auch im Grund-
gesetz für die Bundesrepublik Deutschland.

In den vergangenen Jahren geriet der VN-Men-
schenrechtsschutz häufig in Konflikt mit den Sou-
veränitätsansprüchen einzelner Mitgliedstaaten. 
Der russische Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine 
ist eines von vielen Beispielen. Russland als ständi-
ges Mitglied im VN-Sicherheitsrat kann durch sein 
Vetorecht beispielsweise humanitäre Hilfen für die 
Ukraine blockieren. Immer wieder werden Forde-
rungen nach Reformen laut. Doch wie können diese 
realpolitisch umgesetzt werden? 

Auch der sich weiter beschleunigende Klima-
wandel stellt die Vereinten Nationen vor große 
Herausforderungen: Wie können Nachhaltige Ent-
wicklung, Klima- und Umweltschutz gerecht und 
selbstbestimmt von der Staatengemeinschaft um-
gesetzt werden? Und inwiefern können und müs-
sen Klimaschutzmaßnahmen die ungleichen Posi-
tionen von Ländern des Globalen Südens gegenüber 
denen des Globalen Nordens berücksichtigen?

Alle diese Themen diskutiert diese Ausgabe der 
„Informationen zur politischen Bildung“ und ist da-
bei die erste im neuen Design. Die Redaktion wünscht 
eine produktive Lektüre und freut sich wie immer 
über Rückmeldungen – auch zur neuen Gestaltung.

Laura Gerken 

Digitale Version  
dieses Hefts unter:  
www.bpb.de/563074
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Die Vereinten Nationen (kurz: VN, englisch United 
Nations Organization, auch: UNO oder UN) sind eine 
Internationale Organisation, in der sich 193 Staaten 
zusammengeschlossen haben (Stand: Juni 2025), 
um den Weltfrieden zu bewahren sowie würdige 
Lebensbedingungen für die Menschheit insgesamt 
zu schaffen bzw. zu gewährleisten. Ihre Grundlage 
ist die Charta der Vereinten Nationen, ein völker-
rechtlicher Vertrag, der nach jahrelangen Vorberei-
tungen auf einer vom 25. April bis zum 26. Juni 1945 

in San Francisco tagenden Konferenz von 50 Staa-
ten (Polen kam später als 51. Gründungsmitglied 
hinzu) ausgehandelt wurde und der am 24. Oktober 
1945 in Kraft trat.

Aufgaben, Strukturen und Verfahren der VN 
sind maßgeblich geprägt vom Kontext ihrer Entste-
hung, der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges. 
Die Dimensionen dieses Krieges und vor allem der 
vom Deutschen Reich verübte Völkermord an den 
europäischen Jüdinnen und Juden sowie weitere 

Die Charta der  
Vereinten Nationen 
tritt am 24. Oktober 

1945 in Kraft

80 Jahre Vereinte Nationen:  
Idee und Struktur, Möglichkeiten  
und Grenzen 

SVEN BERNHARD GAREIS

Globale Güter wie Frieden, Entwicklung, Umwelt- und Klimaschutz bedürfen der  
Kooperation aller Akteure weltweit. Trotz vieler Krisen bieten die Vereinten Nationen  
hierfür ein unverzichtbares Forum.
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großflächige Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
in Polen, der Sowjetunion oder in Südeuropa hat-
ten der Welt die Notwendigkeit vor Augen geführt, 
den Staaten die Anwendung militärischer Gewalt 
als Mittel ihrer Politik zu verbieten und die Verant-
wortung für den Frieden an eine starke internatio-
nale Organisation zu übertragen. Das Allgemeine 
Gewaltverbot des Artikels 2, Ziffer 4 ist daher die 
zentrale Norm der Charta, die vielfach auch als die 
Verfassung einer neuen, modernen und bis heute 
gültigen Völkerrechtsordnung bezeichnet wird.

Zugleich belässt es die Charta aber nicht beim 
Anspruch auf eine bloße Abwesenheit von Krieg. 
Vielmehr verlangen die VN von ihren Mitgliedstaa-
ten auch, an der Schaffung einer internationalen 
Ordnung mitzuwirken, welche die Garantie grund-
legender Menschenrechte ebenso ermöglichen soll 
wie nachhaltige Entwicklungsperspektiven für alle 
Menschen, ihre Umwelt und das Klima. Der Arbeit 
der VN liegt somit ein umfassendes Verständnis 
von einem „positiven Frieden“ (ein „negativer Frie-
den“ meint lediglich die Abwesenheit von Krieg) 
zugrunde, dessen Kernanliegen die Schaffung von 
Bedingungen für menschliches Leben in Würde ist.

Seit ihrer Gründung hat sich die Zahl der Mit-
gliedstaaten fast vervierfacht. Nach jahrelangen 
Blockaden durch die weltpolitische Konkurrenz 
der USA und Sowjetunion im „Kalten Krieg“ (bis 
Mitte der 1950er-Jahre wurden insgesamt nur 
neun neue Mitglieder aufgenommen) sorgten vor 
allem die Dekolonisationsprozesse der 1950er- bis 
1970er-Jahre sowie die Neuordnung der euro-asia-
tischen Staatenlandschaft nach dem Ende des Ost-
West-Konflikts (1989) und der Auflösung der Sow-
jetunion (1991) für ein beständiges Wachstum der 
Weltorganisation. Den VN können nur souveräne 

Staaten angehören, weswegen bis heute neu ent-
standene Staaten ihre Mitgliedschaft als augenfäl-
ligen Nachweis ihrer internationalen Anerkennung 
betrachten. 

Da aber Staaten nur auf Empfehlung des Sicher-
heitsrates und anschließenden Beschlusses der Ge-
neralversammlung aufgenommen werden können 
(Art. 4, Abs. 2 der Charta), scheitern trotz vielfältiger 
staatlicher Anerkennung die Aufnahmen Kosovos 
und Palästinas am Widerstand vor allem Russlands 
und Chinas bzw. der USA. Das de facto unabhängige 
Taiwan gelangt aufgrund des durch die Volksrepu-
blik China eisern durchgesetzten und global weit-
gehend akzeptierten „Ein-China-Prinzips“ (=  Prä-
misse, dass es nur ein China gibt, welches auch 
Taiwan einschließt) nicht einmal in die Nähe einer 
möglichen Mitgliedschaft. Von diesen Fällen – und 
der Sonderrolle des Vatikanstaates – abgesehen, ge-
hören den VN alle Staaten der Erde an. Sie können 
damit eine universale Gültigkeit ihrer Ziele, Grund-
sätze und Normen sowie deren Beachtung durch 
ihre Mitglieder beanspruchen. 

Wie in diesem Heft zu zeigen sein wird, verfügen 
die Vereinten Nationen über vielfältige Instrumente 
und Verfahren zur Verwirklichung ihrer Ziele. Zur 
Realität der VN gehörte aber auch schon immer, 
dass diese in der Praxis der Internationalen Politik 
oft kein den Ansprüchen ihrer Charta gemäßes Ge-
hör und Gefolgschaft finden. Dies belegen auch im 
Jahr 2025 Kriege und Krisen eindrücklich. Zu nen-
nen sind hier unter anderem die fortdauernde Ag-
gression Russlands in der Ukraine seit 2014/2022, 
der durch den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Okto-
ber 2023 ausgelöste Gaza-Krieg, die weiteren Kriege 
im Nahen und Mittleren Osten (Israel-Iran), die 
zahlreichen Dauerkonflikte auf dem afrikanischen 

VN-Instrumente und 
-Verfahren scheitern 
stellenweise

Die Vereinten Nationen  
in einfacher Sprache: 
www.bpb.de/250068

Anzahl der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen im Zeitraum von 1945 bis heute

Quelle: United Nations, © Statista 2025 Stand: Mai 2025
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Kontinent mit dem Sudan als einem neueren Zen-
trum humanitärer Tragödien sowie seit dem Zwei-
ten Weltkrieg nicht gekannte weltweite Fluchtbe-
wegungen. 

Mit den Vereinten Nationen haben ihre Mit-
gliedstaaten eben keine Weltregierung geschaffen, 
sondern eine intergouvernementale (= zwischen-
staatliche) Organisation, in der Staaten und Regie-
rungen die Entscheidungsfindungen für sich bean-
spruchen, weiterhin ihre Interessen verfolgen und 
hierzu ihre sehr ungleich verteilten Machtmittel 
einsetzen. So entsteht eine innewohnende Span-
nung zwischen den Forderungen der Organisation 
nach Befolgung ihrer Normen und Verfahren einer-
seits und der Beharrung der Staaten auf ihren Sou-
veränitätsrechten andererseits. Hinzu kommt die 
Neigung der Staaten, die Ziele und Verpflichtungen 
aus der Charta äußerst unterschiedlich zu interpre-
tieren und für eigene Zwecke zu instrumentalisie-
ren, woraus in der Folge wieder neue Konflikte und 
Friedensbedrohungen entstehen können – etwa 
hinsichtlich des Einsatzes von Gewalt im Innern 
wie nach außen. 

Doch trotz wiederkehrender Krisen hat sich die 
überwiegende Zahl der Staaten immer wieder zur 
multilateralen (= mehrseitigen) Kooperation be-
kannt, für welche die VN den globalen Rahmen be-
reitstellen – zuletzt am 22. September 2024, als der 

maßgeblich von Deutschland und Namibia vorbe-
reitete Zukunftsgipfel (Summit for the Future) mit 
überwältigender Zustimmung einen Zukunftspakt 
(Pact for the Future; VN-Dokument A/RES/79/1) mit 
dem Versprechen verabschiedete, die internatio-
nale Zusammenarbeit in den Feldern Nachhaltige 
Entwicklung und Entwicklungsfinanzierung, Frie-
den und Sicherheit, Wissenschaft, Technologie, In-
novation und digitale Kooperation, Jugend und zu-
künftige Generationen sowie Transformation der 
„Global Governance“ voranzubringen.

Glückloser Wegbereiter:  
Der Völkerbund 

Die Vereinten Nationen waren nicht der erste Ver-
such, eine kooperative Weltfriedensordnung zu er-
richten. Vielmehr wurde nach der Katastrophe des 
Ersten Weltkrieges am 10. Januar 1920 in Genf der 
Völkerbund (League of Nations) ins Leben gerufen 
und mit dem Ziel gegründet, den Staaten ihr souve-
ränes Recht auf Krieg (liberum ius ad bellum) zu ent-
ziehen und die Verantwortung für den Frieden an 
eine zwischenstaatliche Organisation auf Grund-
lage internationaler Rechtsnormen zu übertragen. 
Dies war eine revolutionäre Idee, denn das Recht, bei 
der Verfolgung politischer Interessen jederzeit zum 
Kriege schreiten zu können, war ein ganz wesentli-
cher Ausdruck jener Souveränität, welche die einan-
der gleichgestellten Staaten seit dem Westfälischen 
Frieden von Münster und Osnabrück 1648 für sich 
reklamierten. So bestimmte die Völkerbundsatzung, 
maßgeblich beeinflusst von den „14 Punkten“, die 
US-Präsident Woodrow Wilson (1913–1921) anläss-
lich des amerikanischen Kriegseintritts 1917 vorge-
legt hatte, dass jeder Krieg eine Angelegenheit des 
ganzen Bundes sei und dass dieser „die zum wirk-
samen Schutz des Völkerfriedens geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen“ habe (Art. 11). Des Weiteren 
legte sie Regeln für die Kriegsverhütung durch Ver-
fahren der friedlichen Streitbeilegung (Art. 12–15) 
und Sanktionsmechanismen zur Beendigung wider-
rechtlich begonnener Kriege (Art. 16) fest.

Allerdings kam der Völkerbund über ein partielles  
Kriegsverbot nicht hinaus. Im Kern verpflichtete die 
Völkerbundsatzung alle Mitglieder zur Teilnahme 
an einer Art Mechanismus, der darauf zielte, Strei-
tigkeiten zu entschärfen, die zu einem Krieg führen 
konnten. Ein Kriegsverbot galt nur bei der Annahme 
einer Entscheidung des Ständigen Gerichtshofes 
oder eines einstimmigen Beschlusses des Völker-
bundrates durch eine Konfliktpartei. Auch ließ die 
Satzung Gewaltanwendung unterhalb der Schwelle 
des Krieges unberücksichtigt, was es schwer machte, 
zwischen zulässiger Gewalt und verbotenem Krieg 
zu unterscheiden. Vor allem aber gelang es dem Völ-
kerbund nicht, die großen Mächte in eine gemein-
same Verantwortung für den Frieden einzubinden. 
Die USA blieben dem Bund von Beginn an fern, weil 
der US-Senat in einem Machtkampf mit Präsident 
Wilson die Ratifizierung der Friedensverträge zur 

VN sind keine  
Weltregierung

	 �Der Westfälische Frieden und  
die Staatenordnung

Mit dem Westfälischen Frieden endete 1648 der Dreißigjährige Krieg. Die 
in Münster und Osnabrück ausgehandelten Verträge bildeten den Aus-
gangspunkt für die Entwicklung einer neuen Staatenordnung in Europa, 
die auf der Souveränität und Gleichberechtigung aller Staaten beruhte. 
Damit war zum einen der Grundsatz der Nichteinmischung in die innere 
Souveränität der Staaten durch äußere Mächte verbunden. Zuvor hatte 
die katholische Kirche bzw. die von dieser legitimierten Kaiser des Hei-
ligen Römischen Reiches Deutscher Nation immer wieder die Rechte 
protestantischer Staaten infrage gestellt – was 1618 maßgeblich zum 
Ausbruch des verheerenden, dreißig Jahre währenden Krieges beitrug. 
Zur äußeren Souveränität gehörte die freie Wahl der Mittel zur Durch-
setzung staatlicher Interessen, einschließlich des Rechts, zum Krieg zu 
schreiten (ius ad bellum). 
Dieses mangels einer übergeordneten Autorität auch als „anarchisch“ 
bezeichnete System brachte eine auf Kooperation und Verträgen be-
ruhende Völkerrechtsordnung hervor, welche die zwischenstaatlichen 
Beziehungen verlässlicher machen sollte. Selbst die Kriegsführung 
wurde schrittweise gemeinsam anerkannten Regeln unterworfen; es 
entwickelte sich das Kriegsvölkerrecht (ius in bello), welches nicht da-
rauf zielte, Kriege zu verhindern, aber ihre Folgen für die betroffenen 
Menschen einzuhegen. Nach einer gewissen Blütezeit im 18. und 19. 
Jahrhundert waren es dann die verheerenden Weltkriege in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, die das Ende der Westfälischen Ordnung 
einläuteten. Nach dem Völkerbund stehen seit 1945 die Vereinten Natio-
nen für die Bemühungen der Völkergemeinschaft, den Frieden über die 
Interessen einzelner Staaten zu stellen und zu sichern.

Vereinte Nationen
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Beendigung des Ersten Weltkrieges verweigerte, 
deren Umsetzung an den Völkerbund übertragen 
wurde. Das Deutsche Reich und Japan traten 1933 
aus, die Sowjetunion erst 1934 ein. Eine universale 
Organisation konnte der Völkerbund so nie werden 
und auch den nachfolgenden Zweiten Weltkrieg 
nicht verhindern. Am 18. April 1946 löste er sich auf 
seiner 21. Bundesversammlung in Paris auf. 

Dennoch wäre es verfehlt, den Völkerbund als 
auf ganzer Linie gescheitert zu betrachten. Die ihm 
zugrundeliegenden Normen und Verfahren behiel-
ten ihre Berechtigung. Zudem unterstrichen die 
Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs in dramati-
scher Weise das Erfordernis eines effektiven globa-
len Sicherheitssystems. Mit der Charta der Verein-
ten Nationen nahm die Welt hierzu einen zweiten 
Anlauf.

Die Charta der  
Vereinten Nationen 

Die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und die 
Lehren aus dem Scheitern des Völkerbundes prägen 
bis heute die Strukturen und Arbeitsweisen der VN. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Staatenwelt 
zu Regelungen und Kompromissen bereit, die unter 
anderen weltpolitischen Bedingungen kaum vor-
stellbar gewesen wären. 

Erste Entwürfe für eine neue Weltordnung ent-
standen – wie die 1941 von US-Präsident Franklin D. 
Roosevelt (1933–1945) und dem britischen Premier 

Winston Churchill (1940–1945; 1951–1955) vorge-
stellte Atlantik-Charta oder die am 1. Januar 1942 
von 26 Nationen unterzeichnete „Erklärung Ver-
einter Nationen“ – bereits in den frühen Jahren des 
Zweiten Weltkrieges. Sie wurden unter Einschluss 
der Sowjetunion in den Konferenzen von Moskau 
und Teheran (1943), Dumbarton Oaks (1944) und 
schließlich Jalta (Februar 1945) weiter konkretisiert. 

Die Grundkonzeption der Charta einer neuen 
Weltorganisation war allerdings stark durch die 
Vorstellungen der USA, der Sowjetunion und des 
Vereinigten Königreichs geprägt. Diese hatten sich 
unter Hinzuziehung Chinas und Frankreichs auf 
ein Großmächtegremium geeinigt, welches sich 
zur Übernahme einer (im Völkerbund so schmerz-
lich vermissten) Verantwortung für den Frieden 
bereiterklärte. Dafür verlangten die fünf Mächte 
allerdings eine privilegierte Position innerhalb der 
Organisation: Die Bestimmungen der Charta garan-
tierten ihnen eine ständige Mitgliedschaft (Art. 23, 
Abs. 1) und ein Vetorecht im Sicherheitsrat (Art. 27, 
Abs. 3) sowie weitere exklusive Einflussmöglichkei-
ten auf alle wesentlichen Entscheidungen im VN-
System. Das Prinzip der souveränen Gleichheit aller 
Mitgliedstaaten (Art. 2, Ziff. 1) erfuhr so von Beginn 
an eine deutliche Einschränkung. Diese wurde in 
San Francisco von den übrigen Gründungsmitglie-
dern widerwillig akzeptiert, um die Schaffung der 
von ihnen ersehnten funktionsfähigen Weltorga-
nisation nicht zu gefährden. Das kollektive Sicher-
heitssystem der Charta lebt seither mit dem Wi-
derspruch zwischen der Unterwerfung der Staaten 
unter ein globales Friedenssicherungsregime und 

Auf der Konferenz von San Francisco wird im Juni 1945 die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet.  

Hier leistet der Vertreter Chiles die Unterschrift für sein Land. 

Fünf Großmächte 
beanspruchen eine 
Sonderstellung
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Präambel

Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, 

• �künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu be-
wahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid 
über die Menschheit gebracht hat,

• �unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an 
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen 
Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen,

• �Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die 
Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen 
Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können,

• �den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstan-
dard in größerer Freiheit zu fördern,

und für diese Zwecke

• �Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden mit-
einander zu leben,

• �unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit zu wahren,

• �Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzuführen, die 
gewährleisten, daß Waffengewalt nur noch im gemeinsa-
men Interesse angewendet wird, und

• �internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um 
den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker 
zu fördern –

haben beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung 
dieser Ziele zusammenzuwirken.

Dementsprechend haben unsere Regierungen durch ihre in 
der Stadt San Franzisko [sic!] versammelten Vertreter, deren 
Vollmachten vorgelegt und in guter und gehöriger Form be-
funden wurden, diese Charta der Vereinten Nationen ange-
nommen und errichten hiermit eine internationale Organi-
sation, die den Namen „Vereinte Nationen“ führen soll.

Kapitel I – Ziele und Grundsätze

Artikel 1
Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele:

1. �den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wah-
ren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen 
zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und 
zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedens-
brüche zu unterdrücken und internationale Streitigkei-
ten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen 
könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der 
Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder bei-
zulegen;

2. �freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz 
der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 

beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu ent-
wickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu treffen;

3. �eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um 
internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultu-
reller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne 
Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder 
der Religion zu fördern und zu festigen;

4. �ein Mittelpunkt zu sein, in dem die Bemühungen der Na-
tionen zur Verwirklichung dieser gemeinsamen Ziele auf-
einander abgestimmt werden.

Artikel 2
Die Organisation und ihre Mitglieder handeln im Verfolg der 
in Artikel 1 dargelegten Ziele nach folgenden Grundsätzen:

1. �Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souverä-
nen Gleichheit aller ihrer Mitglieder.

2. �Alle Mitglieder erfüllen, um ihnen allen die aus der Mit-
gliedschaft erwachsenden Rechte und Vorteile zu sichern, 
nach Treu und Glauben die Verpflichtungen, die sie mit 
dieser Charta übernehmen.

3. �Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten 
durch friedliche Mittel so bei, daß der Weltfriede, die inter-
nationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet 
werden.

4. �Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Bezie-
hungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die 
politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt.

5. �Alle Mitglieder leisten den Vereinten Nationen jeglichen 
Beistand bei jeder Maßnahme, welche die Organisation im 
Einklang mit dieser Charta ergreift; sie leisten einem Staat, 
gegen den die Organisation Vorbeugungs- oder Zwangs-
maßnahmen ergreift, keinen Beistand.

6. �Die Organisation trägt dafür Sorge, daß Staaten, die nicht 
Mitglieder der Vereinten Nationen sind, insoweit nach die-
sen Grundsätzen handeln, als dies zur Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist.

7. �Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen 
zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach 
zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine 
Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer 
Regelung auf Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht ab-
geleitet werden; die Anwendung von Zwangsmaßnahmen 
nach Kapitel VII wird durch diesen Grundsatz nicht berührt.

   Aus der Charta der Vereinten Nationen: Präambel und Kapitel I

	� 	�

Vereinte Nationen
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Die unterschriebene Charta der Vereinten Nationen 

ist im Nationalarchiv der USA hinterlegt.

Die Charta der Vereinten Nationen ist Gründungsvertrag und  

zugleich Verfassung der VN. Sie trat am 24. Oktober 1945 in Kraft.

Quelle: Vereinte Nationen (Hrsg.): Die Charta der Vereinten Nationen. Online: www.unric.org/de/charta/
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der Verweigerung der fünf Vetomächte, diese Re-
geln auch für sich zu akzeptieren.

Dennoch ist mit der VN-Charta ein Dokument 
entstanden, das in seinen 19 Kapiteln und 111 Arti-
keln nicht nur die Beziehungen zwischen Mitglied-
staaten und Organisation sowie die Befugnisse der 
VN-Organe regelt, sondern wesentlich auch den 
Umgang der Staaten miteinander. Als eine Art Welt-
verfassung hat sich die Charta auch angesichts viel-
fältiger historischer Umwälzungen als robust und 
flexibel erwiesen: Den Ost-West-Gegensatz, die De-
kolonisation, den Nord-Süd-Konflikt, das Ende der 
bipolaren Weltordnung und die Globalisierung hat 
sie nicht nur überlebt, sondern diesen Entwicklun-
gen einen allgemein akzeptierten normativen und 
institutionellen Rahmen gegeben. Auch in den Poly-
krisen [ = Situation, in der mehrere Krisen gleichzei-
tig auftreten und sich gegenseitig verstärken, Anm. 
d. Red.] der 2010er- und 2020er-Jahre bieten die VN 
und ihre Charta wichtige Grundlagen und Foren für 
die Gestaltung der internationalen Beziehungen. 
Zudem bildet die Charta ein wichtiges Referenz-
dokument für regionale Bündnisse und Organisa-
tionen wie der Nordatlantikpakt (NATO), die Euro-
päische Union (EU) oder die Afrikanische Union 
(AU) sowie für zahlreiche nationale Verfassungen, 
welche die Grundsätze der Vereinten Nationen in 
ihrem eigenen Staatsrecht anerkennen. 

Positiver Frieden als politischer 
Gestaltungsauftrag

In ihren Bemühungen um Frieden und internatio-
nale Sicherheit beanspruchten die VN, ähnlich wie 
der Völkerbund, mit ihrer Charta zunächst eine völ-
kerrechtlich bindende normative Basis für die ge-
waltfreie Gestaltung der internationalen Ordnung 
zu schaffen. Anders als beim Völkerbund jedoch 
sollte mit der Überwachung und gegebenenfalls 
auch Durchsetzung dieser Vorschriften ein starkes 
und mit exekutiven Rechten ausgestattetes kollek-
tives Sicherheitssystem beauftragt werden. 

Dieses verpflichtet die Mitgliedstaaten zur fried-
lichen Beilegung ihrer Streitigkeiten (Art. 2, Abs. 3 
und Kapitel VI), verlangt aber auch ein gemeinsa-
mes Vorgehen gegen Friedensbrecher, die gegen 
die Fundamentalnorm des Allgemeinen Gewalt-
verbots verstoßen (Art. 2, Abs. 4 und Kapitel VII, 
VIII). Mit dem Sicherheitsrat wurde ein potenziell 
mächtiges Hauptorgan mit der „Hauptverantwor-
tung für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit“ (Art. 24) geschaffen, 
welches als weltweit einziges Gremium rechtlich 
bindende Entscheidungen für alle Mitgliedstaaten 
bis hin zum zwangsbewehrten Eingriff in nationale 
Hoheitsrechte treffen kann.

Vor allem aber wollte die Charta der anarchischen 
Ordnung des Internationalen Systems neue Struktu-
ren verleihen. Das sehr weit ausgelegte Souveräni-
tätsverständnis der 1648 begonnenen Westfälischen 
Völkerrechtsära sah eine Koexistenz von Staaten vor, 
die durch keine übergeordneten Autoritäten oder 
rechtlichen Auflagen gebunden waren. Dem stellen 
die VN ein an internationaler Kooperation orientier-
tes Völkerrecht gegenüber, das die Staatenbeziehun-
gen neu definiert: In Art. 2, Abs. 1 der Charta wird 
der Grundsatz der souveränen Gleichheit aller Mit-
gliedstaaten festgeschrieben. Dieser garantiert zwar 
einerseits den Staaten ihren Anspruch auf Souverä-
nität, verpflichtet sie aber zugleich durch das stärker 
herausgestellte Gleichheitsprinzip zur gegenseiti-
gen Achtung ihrer grundlegenden Rechte und Inter-
essen wie etwa territoriale Unversehrtheit und poli-
tische Unabhängigkeit.

Die Charta geht aber noch weiter. In ihrem Ar-
tikel 1 formuliert sie einen umfassenden Zielkata-
log, der neben der Friedenspflicht und Friedenssi-
cherung sowie der Achtung des Völkerrechts auch 
Menschenwürde und -rechte sowie soziale Gerech-
tigkeit festschreibt. Hier spielt insbesondere der 
unmittelbar nach der Gründung der VN begonnene 
Prozess einer umfassenden Kodifizierung grund-
legender Menschenrechte sowie Verfahren zu de-
ren Überwachung und Schutz eine entscheidende 
Rolle: Das Individuum wird so vom Objekt (inner-)
staatlichen Handelns zu einem Subjekt des Völker-
rechts mit Ansprüchen an die Internationale Ge-
meinschaft. 

In diesem Sinne sind auch die Bemühungen der 
VN um globale Steuerungsprozesse (global gov
ernance) zu verstehen. Diese werden besonders 

Traditionelle nationale Sicherheit Menschliche Sicherheit

Sicherheit für wen
(Referenzobjekt)

vorrangig Staaten vorrangig Individuen

Werte, die auf 
dem Spiel stehen 
(Sicherheit 
welcher Werte)

territoriale Integrität und  
nationale Unabhängigkeit

persönliche Sicherheit und  
individuelle Freiheit

Sicherheit vor was
(Bedrohungen 
und Risiken)

traditionelle Bedrohungen (militäri-
sche Bedrohungen, durch Staaten 
ausgeübte Gewalt)

nicht-traditionelle, aber auch 
traditionelle Bedrohungen

Sicherheit durch 
was (Mittel)

(militärische) Gewalt als vor-
rangiges Sicherheitsinstrument, 
unilateral von Staaten eingesetzt, 
um die eigene Sicherheit zu  
gewährleisten

(militärische) Gewalt als ein unter-
geordnetes Instrument, einzusetzen 
in Bündnissen und vorrangig für 
kosmopolitische Ziele; Sanktionen, 
menschliche Entwicklung und 
menschenwürdiges Regieren als 
Schlüsselinstrumente personen-
zentrierter Sicherheit

Einschätzung von 
Macht

Machtgleichgewicht (balance of 
power) ist wichtig; Macht ist mili-
tärischem Potenzial gleichgestellt

Machtgleichgewicht ist von 
eingeschränkter Nützlichkeit; 
weiche Macht (soft power) wird 
zunehmend wichtiger

Stellenwert von 
zwischenstaat-
licher Kooperation

Kooperation zwischen Staaten 
jenseits von Allianzen (die nicht 
der eigenen Position/Sicherheit 
dienen) ist gefährlich

Kooperation zwischen Staaten, 
internationalen Organisationen 
und NGOs kann effektiv und dauer-
haft sein

Quellen: Iztok Prezelj 2008, Nachbildung: Thorsten Nieberg: „Menschliche Sicherheit“, bpb.de vom 1. Juni 2013. 
Online: www.bpb.de/164862

Das konventionelle und das menschliche Konzept  
von Sicherheit im Vergleich

Mehr zur Dekolonisation  
im 20. Jahrhundert:  

www.bpb.de/219139

Vereinte Nationen
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deutlich am Beispiel der Millenniums-Initiative 
des damaligen VN-Generalsekretärs Kofi Annan 
(1997–2006), die zunächst zur Formulierung der 
Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium De-
velopment Goals, MDG) und dann 2015 zu den bis 
2030 zu erreichenden Nachhaltigen Entwicklungs-
zielen (Sustainable Development Goals, SDG), die so-
genannte Agenda 2030, führte. Seinen Bericht hatte 
Annan damals leitmotivisch unter das Thema „Wir, 
die Völker“ gestellt. Mit diesem Bezug auf die Prä-
ambel der Charta wollte er die Staaten und Regie-
rungen noch einmal an ihre Verantwortung für die 
in ihnen lebenden Menschen und Gesellschaften 
erinnern. Diese von den Mitgliedstaaten seither 
mitgetragene Rückbesinnung auf den eigentlichen 
Organisationszweck zeigt, dass das positive Frie-
densverständnis der Charta die kollektiven Bemü-
hungen um Menschenrechte, Entwicklung sowie 
Umwelt- und Klimaschutz nicht nur legitimiert. 
Es erteilt vielmehr einen klaren politisch-völker-
rechtlichen Gestaltungsauftrag zur Verwirklichung 
eines umfassenden Konzepts „Menschlicher Si-
cherheit“ (human security) in Ergänzung zur tradi-
tionellen zwischenstaatlichen Sicherheit. Der Be-
griff „Menschliche Sicherheit“ umfasst neben dem 
Schutz vor physischer Gewalt auch weitere Bedro-
hungen menschlicher Lebensgrundlagen wie bei-
spielsweise Ernährungsmängel, Umweltzerstö-
rung, Krankheiten und wirtschaftliche Instabilität.

Dieser Auffassung von einem „positiven Frie-
den“ folgt auch die Praxis der Vereinten Nationen, 
die sich durch die Ausweitung ihrer Aufgaben- 
und Handlungsfelder sowie durch die Schaffung 

entsprechender Spezialorgane und Institutionen 
immer auch um die Beseitigung struktureller Ursa-
chen von Gewalt und Krieg bemüht hat. Auf diese 
Weise bildete sich im Laufe der Jahrzehnte ein dich-
tes, nach funktionalen bzw. regionalen Kriterien 
differenziertes Geflecht von Institutionen und Ko-
operationsbeziehungen, für welches sich der Begriff 
VN-System eingebürgert hat. Im bereits angespro-
chenen Zukunftspakt (↗ S. 6) haben die Staats- und 
Regierungschefs diesen Kurs wieder nachdrücklich 
bekräftigt. 

Die VN als ein  
komplexes System

Dieses System der Vereinten Nationen lässt sich 
grob in drei Kategorien erfassen: die durch die 
Charta geschaffenen Hauptorgane, die von den 
VN eingesetzten Neben- und Spezialorgane, Fonds, 
Programme und regionalen Einrichtungen sowie 
schließlich die derzeit 15 Sonderorganisationen. 
Letztere sind eigenständige Internationale Orga-
nisationen, die über Abkommen mit den VN ver-
bunden sind. Hinzu kommen zahllose mehr oder 
minder formalisierte Verbindungen zu den unter-
schiedlichsten Institutionen und Akteuren aus der 
internationalen Zivilgesellschaft (6494 Nichtre-
gierungsorganisationen sind mit Konsultativsta-
tus beim Wirtschafts- und Sozialrat akkreditiert; 
Stand: Januar 2025), der Wirtschaft oder der Wis-
senschaft. Auch unterhalten die Spezialorgane und 
Programme je eigene Kooperationsbeziehungen 
zu Expertengremien oder staatlichen und privaten 
Stellen weltweit, sodass es schwerfällt, dieses dy-
namische System zu erfassen und einzugrenzen. 

Verbindungen in  
Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und  
Wissenschaft

Die Hauptorgane der Vereinten Nationen

Sicherheitsrat

5 ständige Mitglieder: 
•	China
•	Frankreich 
•	Großbritannien
• Russland
• USA

10 nichtständige Mitglieder: 
•	��jährliche Wahl von  

5 Mitgliedern auf 2 Jahre

Wirtschafts- 
und Sozialrat

54 Mitglieder 
jährliche Wahl von  
18 Mitgliedern auf
3 Jahre

Internationaler  
Gerichtshof

15 Richter/-innen
auf 9 Jahre von Generalver-
sammlung und Sicherheits-
rat gewählt

Sekretariat

Generalsekretär/-in
auf 5 Jahre gewählt

General- 
versammlung

tagt ganzjährig mit 
Sitzungsbeginn im 
September

Treuhandrat

Tätigkeit seit 1994
suspendiert

Quelle: Eigene Darstellung nach © Konrad-Adenauer-Stiftung

Die US-Regierung wirbt 1943 für die VN als Anti-Hitler-Koalition. 
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Die damit einhergehende Unübersichtlichkeit und 
schwierige Koordination ruft immer wieder Kritik 
und Forderungen nach einer effizienteren Gestal-
tung der Arbeitsabläufe in den VN hervor. Aller-
dings muss auch gesehen werden, dass dadurch ein 
einzigartiges System universaler Kompetenz ent-
stand, das angesichts der Herausforderungen in der 
globalisierten Welt – vom Krisen- und Konfliktma-
nagement über das Weltklima und die Nachhaltige 
Entwicklung bis hin zu den übergreifenden Fragen 
der menschlichen Sicherheit – ein Forum zur ge-
meinschaftlichen Problemanalyse und zur Ent-
wicklung von Lösungsansätzen bereitstellt. Insbe-
sondere den ärmeren Mitgliedstaaten ermöglichen 
es die VN so, sich wenigstens ansatzweise gleichbe-
rechtigt an der Gestaltung der Internationalen Be-
ziehungen zu beteiligen.

Die Hauptorgane 

Gemäß Art. 7 der Charta bildet die Organisation 
der Vereinten Nationen sechs Hauptorgane, deren 
institutioneller Zuschnitt, Aufgaben und Kompe-
tenzen in je eigenen Kapiteln festgelegt werden: 
die Generalversammlung, der Sicherheitsrat, der 
Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC), der Interna-
tionale Gerichtshof (IGH), das Sekretariat und der 
Treuhandrat. 

Von diesen Hauptorganen sind nur noch fünf 
aktiv. Der Treuhandrat hat nach der Entlassung des 
letzten unter seiner Aufsicht stehenden Treuhand-
gebiets in die Unabhängigkeit (Palau aus US-Treu-
handschaft) Ende 1994 seine Arbeit eingestellt. Auf 
ihrem Weltgipfel zum 60-jährigen Bestehen der Or-
ganisation 2005 beschlossen die Staats- und Regie-
rungsoberhäupter seine Streichung aus der Charta. 
Bis zum Inkrafttreten einer veränderten Charta 

bleiben die Verweise auf den Treuhandrat als „toter 
Buchstabe“ in der Charta erhalten.

Die Generalversammlung bildet das Herzstück 
der Organisation, ihr gehören alle 193 Mitgliedstaa-
ten auf der Grundlage des Prinzips „ein Staat – eine 
Stimme“ an. Innerhalb der Generalversammlung 
kommt seit Anfang der 1960er-Jahre den fünf Re-
gionalgruppen (Afrika, Asien, Lateinamerika und 
Karibik, Osteuropa sowie westeuropäische und an-
dere Staaten) eine große Bedeutung zu, weil sich 
aus ihrer Größe und Zusammensetzung die Pro-
porzanteile (= Verhältnisanteile) und Vorschlags-
rechte in weiteren Hauptorganen wie ECOSOC oder 
Sicherheitsrat bzw. Nebenorganen wie dem Men-
schenrechtsrat ergeben. Der Generalversammlung 
obliegt die Organisations- und Finanzhoheit in den 
Vereinten Nationen, sie wählt die Mitglieder weite-
rer Hauptorgane, entscheidet über die Aufnahme 
neuer Mitglieder und bestimmt den Generalsekre-
tär bzw. eine künftige Generalsekretärin – wobei sie 
gerade in den beiden letzteren Fällen auf Empfeh-
lungen des Sicherheitsrates angewiesen ist. Über 
diese Binnenkompetenz hinausgehende politische 
Beschlüsse der Generalversammlung etwa zu Fra-
gen des Friedens haben gegenüber den Mitglied-
staaten nur empfehlenden Charakter. Allerdings 
kann die Generalversammlung mit Notstandsson-
dersitzungen bei Blockaden des Sicherheitsrates 
Fragen des Weltfriedens erörtern und – wie etwa 
bei den Kriegen im Nahen Osten oder in der Ukraine 
– Positionen der Staatengemeinschaft artikulieren.

Weitaus mächtiger ist der Sicherheitsrat. 
Ihm wird in Art. 24 die Hauptverantwortung für 
den Weltfrieden übertragen und in Fällen eines 
Bruchs oder einer Bedrohung des Friedens bzw. 
einer Aggressionshandlung (Art. 39) kann er sehr 
weitreichende und vor allem rechtlich bindende 

Der Internationale Gerichtshofs (IGH) der Vereinten Nationen hat seinen Sitz im Friedenspalast in Den Haag (r.), wo 15 Richterinnen und 

Richter Entscheidungen über völkerrechtliche Streitfälle zwischen Mitgliedstaaten treffen. Hier bei der Urteilsverkündung in der Klage des 

Sudan gegen die Vereinigten Arabischen Emirate am 5. Mai 2025 (l.)

„Ein Staat –  
eine Stimme“

Vereinte Nationen
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Nebenorgane 
werden bei Bedarf 
eingesetzt

Entscheidungen bis hin zur Verhängung von Sank-
tionen und militärischen Zwangsmaßnahmen 
treffen. Hierzu, wie bei allen anderen Beschlüssen 
des Sicherheitsrates, bedarf es einer Mehrheit von 
neun seiner fünfzehn Mitglieder, wobei keines der 
fünf ständigen Mitglieder mit „Nein“ stimmen darf 
(Vetorecht). Die zehn nichtständigen Mitglieder wer-
den unter Berücksichtigung geographischer Aus-
gewogenheit für eine je zweijährige Amtszeit ohne 
Möglichkeit einer direkten Wiederwahl von der Ge-
neralversammlung bestimmt (↗ S. 18).

Der Wirtschafts- und Sozialrat, für den sich auch 
im Deutschen das englische Kürzel ECOSOC (Eco
nomic and Social Council) eingebürgert hat, besteht 
aus 54 durch die Generalversammlung bestimm-
ten Mitgliedstaaten, wobei jedes Jahr 18 Mitglieder 
wieder- oder neu gewählt werden. Er befasst sich 
im Auftrag der Generalversammlung mit Fragen 
der wirtschaftlichen, sozialen und humanitären 
Entwicklung und hält über seine Sonderabkommen 
Verbindung zu den Sonderorganisationen bzw. zur 
internationalen Zivilgesellschaft.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) ist ein rei-
nes Staatengericht. Er kann völkerrechtliche Streit-
fälle zwischen Mitgliedstaaten entscheiden, wenn 
diese mit seiner Einschaltung einverstanden sind. 
Darüber hinaus ist der IGH die weltweit einzige 
Instanz, die das Völkerrecht mittels Rechtsgutach-
ten auslegen darf. Diese Gutachten (advisory opin
ions) sind keine Urteile, haben aber Einfluss auf die 
Wahrnehmung und Einschätzung von Entscheidun-
gen und Handlungen in der internationalen Politik. 
So brachte der IGH in einem Gutachten vom 19. Juli 
2024 seine Auffassung zum Ausdruck, dass die israe-
lische Besatzungspolitik in Palästina nicht mit dem 
Völkerrecht übereinstimme. Seit Dezember 2024 
arbeitet der IGH auf Antrag der Generalversamm-
lung an einem Gutachten zu den Pflichten der Staa-
ten im Hinblick auf den Klimaschutz. Die Aufgaben, 
Struktur und Verfahrensweisen des Gerichtshofs 
sind in einem eigenen IGH-Statut niedergelegt, wel-
ches elementarer Bestandteil der VN-Charta ist. 

Das Sekretariat ist das zentrale Verwaltungs-
organ der Vereinten Nationen. Es verfügt über keine 
eigenen Entscheidungskompetenzen, sondern wird 
auf allen Tätigkeitsfeldern der VN vor allem im Auf-
trag von Generalversammlung und Sicherheitsrat 
planerisch und administrativ tätig. An der Spitze 
des Sekretariats steht der Generalsekretär (seit 2017 
António Guterres aus Portugal) als oberster Verwal-
tungsbeamter. In seiner Leitungsfunktion wird er 
durch eine stellvertretende Generalsekretärin (seit 
2017 Amina J. Mohammad aus Nigeria) sowie eine 
aus den Spitzenbeamtinnen und -beamten des Se-
kretariats bestehende Senior Management Group 
unterstützt. Zugleich jedoch stellt das Amt seinen 
Inhaber/seine Inhaberin auf Augenhöhe mit den 
Führungspersönlichkeiten der Staatenwelt. Art. 99 
der Charta ermöglicht es ihm/ihr, die Aufmerksam-
keit des Sicherheitsrates auf jede Angelegenheit zu 
lenken, die seiner/ihrer Einschätzung nach eine 
Friedensbedrohung darstellen könnte. Die Wahr-
nehmung dieser oft widersprüchlichen Aufgaben 

verlangt vom Amtsinhaber/von der Amtsinhaberin 
einen beständigen Balanceakt zwischen den Rollen 
des verwaltenden „Sekretärs“ und des in der inter-
nationalen Politik impulsgebenden „Generals“, was 
das Amt zu einem der schwierigsten in der interna-
tionalen Politik macht und höchste Anforderungen 
an die personale Autorität des jeweiligen General-
sekretärs stellt. 

Vier der fünf aktiven Hauptorgane sind am 
Hauptsitz der VN in New York angesiedelt, während 
der IGH seinen Sitz in Den Haag hat. Das Sekreta-
riat unterhält zudem drei Außenstellen in Genf, 
Nairobi und Wien.

Nebenorgane und Sonderorganisationen 

Die Charta räumt in Art. 7 den Hauptorganen die 
Möglichkeit ein, bei Bedarf Nebenorgane einzuset-
zen – ein Recht, von dem in den zurückliegenden 
Jahrzehnten ausgiebig Gebrauch gemacht wurde. 
Neben den unmittelbar an die Hauptorgane ange-
lehnten Gremien wie dem Menschenrechtsrat oder 
der Kommission für Friedenskonsolidierung sind 
dies vor allem entwicklungspolitische Hilfspro-
gramme wie das Entwicklungsprogramm UNDP, 
das Umweltprogramm UNEP, das Kinderhilfswerk 
UNICEF oder die Konferenz für Handel und Ent-
wicklung UNCTAD. Hinzu kommen humanitäre 
Einrichtungen wie das Hilfsprogramm für die Pa-
lästina-Flüchtlinge UNRWA, der Hohe Kommissar 
für Flüchtlinge UNHCR oder das Welternährungs-
programm WFP sowie wissenschaftliche Einrich-
tungen wie die Universität der Vereinten Nationen 
UNU in Tokio oder das Institut für Ausbildung und 
Forschung UNITAR in Genf. 

Die UN-Generalversammlung

Das zentrale Beratungsorgan 
der Vereinten Nationen
tagt jedes Jahr von 
September bis Dezember.

u.a. Palästina

Delegierte arbeiten
… in 6 Ausschüssen Wichtige Aufgaben

Beobachterstaaten 
und -organisationen

193 Delegierte
(1 pro UN-Mitgliedstaat)

Abrüstung und 
internationale 
Sicherheit

soziale, humani-
täre, kulturelle 
Fragen

Verwaltung und
Haushalt

Recht

... �in diversen Kommissionen und Aus-
schüssen (2020 u.a. zu Biodiversität)

besondere
politische Fragen 
und Entkoloniali-
sierung

Wirtschaft und
Finanzen

Gestaltung des
Völker- 
gewohnheitsrechts

Ernennung des
UN-Generalsekre-
tärs (auf Vorschlag 
des UN-Sicher-
heitsrats)

Wahlen
– �nichtständige Mitglieder im  

UN-Sicherheitsrat
– Richter/-innen am IGH

Resolutionen
und Beschlüsse
zu weltpolitischen 
Fragen
(nicht verbindlich)

Prüfung und
Genehmigung
des Haushalts

© picture alliance/dpa/dpa Grafik | dpa-infografik GmbH; Quelle: Vereinte Nationen, bpb Stand: 2020
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Viele dieser Spezialorgane, die über keinen eige-
nen völkerrechtlichen Status verfügen, entstanden 
im Zuge der Dekolonisation. Die Entwicklungslän-
der erlangten die Mehrheit in der Generalversamm-
lung, machten diese zu einem wichtigen Forum für 
die Artikulation ihrer Interessen und schafften es, 
über viele entwicklungsrelevante Spezialorgane, 
die Bemühungen um einen Ausgleich des Nord-
Süd-Konflikts fest auf der Agenda der Vereinten Na-
tionen zu verankern (↗ S. 54).

Die Sonderorganisationen, die teilweise ähn-
liche Aufgabenfelder bearbeiten wie die Spezial-
organe, sind autonome internationale Organisa-
tionen mit eigener Rechtsnatur, Mitgliedschaft 
und Finanzierung. Fünfzehn solcher Sonderorga-
nisationen (wobei die Weltbank-Gruppe aus fünf 

Teilorganisationen besteht) sind gemäß Art. 63 der 
Charta über Sonderabkommen mit dem ECOSOC 
und damit den VN verbunden. Die Sonderorga-
nisationen decken ein breites Spektrum von The-
men und Aktivitäten ab. Sie werden üblicherweise 
nach technischen (z.B. Weltpostverein UPU, Welt-
arbeitsorganisation ILO), sozialen, kulturellen und 
humanitären Organisationen (z.B. UNESCO, Welt-
gesundheitsorganisation WHO) sowie Finanzorga-
nisationen (z.B. Weltbankgruppe, Internationaler 
Währungsfonds IMF) unterschieden. Hinzu kommt 
noch eine Reihe autonomer Organisationen wie die 
Internationale Atomenergiebehörde IAEA oder die 
Welthandelsorganisation WTO, die dem VN-Sys-
tem lose, d.h. ohne formelles Abkommen verbun-
den sind.

Finanzierung 

Die Finanzierung der Vereinten Nationen erfolgt im 
Wesentlichen durch ihre Mitgliedstaaten. Die Ge-
neralversammlung beschließt jährlich einen Haus-
halt zur Deckung ihrer laufenden Kosten zu wel-
chem die Mitglieder dann auf der Grundlage einer 
im Drei-Jahres-Rhythmus festgelegten Skala ihre 
Beiträge entrichten. Diese Skala reicht von 0,001 
Prozent am Haushalt für die ärmsten Staaten bis zu 
22 Prozent für die USA. Der Anteil Deutschlands als 
viertgrößtem Beitragszahler nach den USA, China 
und Japan liegt im Zeitraum von 2025 bis 2027 bei 
5,692 Prozent. 2025 beträgt der reguläre Haushalt 
der Organisation 3,72 Mrd. US-Dollar; dieser deckt 
indes nur den kleineren Teil der tatsächlichen Kos-
ten ab. 

Hinzu kommt für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 
bis 30. Juni 2025 ein Budget von 5,59 Mrd. US-Dollar 
für neun laufende Friedensmissionen der Verein-
ten Nationen. Die Kosten für die Friedenseinsätze 
werden in einem ähnlichen Umlageverfahren von 
den Mitgliedstaaten erhoben, wobei den ärme-
ren Mitgliedstaaten in einem gestuften Verfahren 
Rabatte bis zu 90 Prozent gewährt werden. Die so 
entstehende Differenz tragen die fünf ständigen 
Mitglieder. Deutschland entrichtet den gleichen 
Prozentsatz wie zum regulären Haushalt. 

Während diese beiden Haushalte aus Pflichtbei-
trägen der Mitglieder gespeist werden, finanziert 
sich die dritte wichtige Säule der Finanzierung der 
VN aus freiwilligen Zuwendungen der Mitglied-
staaten. Insbesondere humanitäre Programme 
wie das Flüchtlingskommissariat UNHCR oder das 
Welternährungsprogramm WFP hängen vorwie-
gend von dieser Unterstützung ab, was ihnen ge-
rade in Krisenzeiten immer wieder eine schwer kal-
kulierbare Finanzausstattung beschert.

Quelle: United Nations, © Statista 2025

Höchste Beiträge von Mitgliedstaaten zum Haushalt  
der Vereinten Nationen im Jahr 2025 (in Millionen US-Dollar)

Russland 71,78

Australien 69,83

Spanien 64,87

Brasilien 48,02

Niederlande 44,43

Saudi-Arabien 41,64

Mexiko 38,7

Indien 37,64

Schweiz 35,23

Schweden 28,14

Polen 28,3

8007006005004003002001000

USA 826,93

237,23Japan

685,73China

194,85Deutschland

Großbritannien 136,81

Frankreich 132,25

Italien 96,3

Kanada 87,05

Südkorea 80,41
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   Zur Rolle Internationaler Organisationen 

Obwohl die Vereinten Nationen auf wichtige Erfolge bei 
ihren Bemühungen um den Aufbau eines globalen Friedens-
sicherungssystems verweisen können, war ihre Arbeit von 
Beginn an durch zahlreiche, teils grundlegende Hindernisse 
und Widersprüche gekennzeichnet. Der beständigen Erneue-
rung und Anpassung ihrer Strukturen und Instrumente an 
neue weltpolitische Entwicklungen und Konstellationen 
stehen immer wieder Vorwürfe wegen mangelnder Hand-
lungsfähigkeit, verkrusteter Strukturen und Reformunwillen 
gegenüber.

Das Verständnis von Rollen und Funktionen Internatio-
naler Organisationen allgemein und der Vereinten Natio-
nen im Besonderen unterliegt unterschiedlichen Wahrneh-
mungs- und Erklärungsmustern von (Welt-)Politik. Diese 
Muster prägen im Bereich der Wissenschaft unterschiedliche 
Theorien und Schulen, sie leiten aber auch als „Weltbilder“ 
(so der Politikwissenschaftler Gert Krell) das Handeln von 
Staaten, Regierungen und ihren Machtapparaten und erlan-
gen so unmittelbare politische Relevanz. 

Am Beispiel zweier wichtiger Theorieschulen, der des Rea-
lismus und der des Liberalismus/Institutionalismus, sollen 
hier daher unterschiedliche Auffassungen von bzw. Funk-
tionszuschreibungen für Internationale Organisationen 
skizziert werden. 

In der realistischen Schule wird das Internationale Sys-
tem als eine Anarchie aufgefasst, in welcher letztlich jeder 
Staat um sein Überleben kämpfen und zu seiner individu-
ellen Absicherung gegen andere Akteure möglichst große 
Macht ansammeln muss. In dieser Sicht ist die politische Zu-
sammenarbeit im Rahmen Internationaler Organisationen 
allenfalls auf einer strikt zwischenstaatlichen Basis möglich. 
Denn dies erlaubt den Staaten, ihre Souveränität weitestge-
hend zu erhalten und ihre Interessen gegebenenfalls auch 
ohne die Organisation zu verwirklichen. Die Unterwerfung 
unter übergeordnete, vielleicht sogar supranationale (also 
überstaatliche) Institutionen wäre gleichbedeutend mit der 
Aufgabe von Souveränität und damit der Schwächung der 
eigenen Position. Multilaterale Organisationen erscheinen 
aus dieser Perspektive vor allem als Instrumente, die ein-
gesetzt werden, solange sie der eigenen Interessendurch-
setzung und insbesondere der Kontrolle anderer, stärkerer 
Akteure und damit der Machtbalance dienen. Bevorzugt 
werden indes eher die traditionellen Mittel zur Gewährleis-
tung von Sicherheit, nämlich starke Streitkräfte, überlegene 
Wirtschaft oder schlagkräftige Bündnisse, also Machtinstru-
mente, die in der oft willkürlichen Verfügungsgewalt einzel-
ner bzw. kleiner Gruppen von Staaten bleiben – was dann 
den Zustand der Anarchie und Unsicherheit verstetigt.

Auch liberale Institutionalisten erkennen Bedrohlichkei-
ten im Internationalen System an, halten aber eine dauer-
hafte multilaterale Kooperation zwischen Staaten für mög-
lich, wenn diese einen höheren individuellen Nutzen (z.B. 
wirtschaftliche Erfolge dank regionaler Stabilität) für die 
Beteiligten verspricht. Sie siedeln ihre Zusammenarbeit in 
formellen Institutionen an, wenn diese wiederum einen er-
kennbaren Einfluss auf das Verhalten der beteiligten Akteure 
haben, also etwa sicherstellen, dass eingegangene Vereinba-
rungen eingehalten und so die gegenseitige Berechenbarkeit 

und Zuverlässigkeit verbessert werden. Wenn alle Beteilig-
ten konstruktiv mitwirken, senkt die intensivierte gegen-
seitige Information über die jeweiligen Absichten die politi-
schen Transaktionskosten: Es entsteht Vertrauen, Mittel für 
die Sicherheitsvorsorge können in anderen Bereichen einge-
setzt werden, Verflechtung und wechselseitige Abhängigkei-
ten können ihre stabilisierende Wirkung entfalten. In einer 
institutionalistischen Perspektive sind Internationale Orga-
nisationen Arenen, in denen Staaten ihre Politiken auf der 
Grundlage gemeinsamer Abkommen und Verträge koordi-
nieren; in fortgeschrittenen Stadien können solchen Organi-
sationen auch eigene Akteursqualitäten und supranationale 
Funktionen übertragen werden – wie dies etwa bei der ge-
meinschaftlichen Politik der EU oder eben in den Vereinten 
Nationen bei der Friedensaufsicht durch den Sicherheitsrat 
der Fall ist. 

Auch im 80. Jahr seit ihrer Gründung bilden die VN eine 
Institution, deren Wert- oder Geringschätzung von den Bil-
dern geprägt wird, die sich die Regierungen der Mitglied-
staaten von ihr machen. Ihre Befürworter sehen sie als 
unverzichtbares Herzstück eines zunehmend kooperations-
bedürftigen Internationalen Systems und wollen ihr mehr 
Aufgaben zur Absicherung globaler kollektiver Güter wie 
Frieden, Menschenrechte oder Umwelt übertragen. Skepti-
ker dagegen beklagen ihre langwierigen Entscheidungsver-
fahren und werfen ihr fortdauernde Handlungsunfähigkeit 
sowie eine allzu große Abhängigkeit von den Interessen der 
großen Mächte vor. 

Weitgehend unbestritten aber ist, dass die Vereinten Na-
tionen mit all ihren Stärken und Schwächen ein in vielerlei 
Hinsicht einzigartiges Forum für die Gestaltung Internatio-
naler Politik sind. Mangels eigener Entscheidungskompeten-
zen und Machtinstrumente sind die VN in ihren Bemühun-
gen um den Frieden aber so stark oder schwach, so effektiv 
oder handlungsunfähig wie es ihre Mitgliedstaaten zulassen. 

Realismus Liberalismus

Menschenbild Machtstreben Fähigkeit zur 
Verbesserung

Hauptakteure der 
Internationalen 
Beziehungen

Staaten Individuen und 
gesellschaftliche 

Gruppen

Recht in der 
Staatenwelt

anarchische Struktur 
ohne übergeordnete 
Exekutive; faktisch 
gilt das Recht des 

Stärkeren

Verrechtlichung 
möglich durch Ab-
kommen, Verträge 
und internationale 

Institutionen

Wahrung von Sicher-
heit und Frieden

Selbsthilfe durch 
militärische Stärke
und Abschreckung

durch wechselseitige 
Abhängigkeiten

(Interdependenz)

Theorien der Internationalen Beziehungen

Die wichtigsten Strömungen und ihre Grundannahmen

Quelle: Bergmoser + Höller Verlag AG, Zahlenbild: 609025
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Die Vereinten Nationen sind ein Sicherheits- und 
Friedensprojekt. Sie wurden auf – zunächst – angel-
sächsische Initiative hin geschaffen, um das in Folge 
des Zweiten Weltkriegs zerrüttete internationale 
System durch zwischenstaatliche „Verregelung“ 
und Verrechtlichung zu ordnen. Auf Basis gemein-
sam vereinbarter Normen und Prinzipien sollte die 
internationale Staatengemeinschaft einem poten-
ziellen Aggressor fortan frühzeitig und wirksam be-
gegnen können. Die Vereinten Nationen begreifen 

globalen Frieden und Sicherheit als Fernziele, 
denen möglichst nahe zu kommen ist. Inzwischen 
umfasst Sicherheit nicht nur die Bewahrung der 
staatlichen Souveränität nach Innen und Außen, 
sondern auch Aspekte der Generationen- und Gen-
dergerechtigkeit. Im Zentrum des Friedens- und 
Sicherheitsregimes der VN stehen das System der 
kollektiven Sicherheit, der damit befasste VN-Si-
cherheitsrat und die internationale Friedenssiche-
rung. 

Die Vereinten Nationen, der Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit 

MANUELA SCHEUERMANN

Die Wahrung des Friedens ist die Kernaufgabe der Vereinten Nationen. Ihr kollektives Sicher-
heitssystem ist robust und anpassungsfähig, stößt jedoch an die Grenzen der Interessen der  
Mitgliedstaaten.

Vereinte Nationen
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Auf Dauer angelegt: Das System 
der kollektiven Sicherheit 

In der VN-Charta, dem zeitlich unbefristeten Grün-
dungsvertrag der Organisation, ist die zentrale 
Aufgabe der VN definiert: die Bewahrung, Herstel-
lung und Wiederherstellung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit (Art. 1 VN-Charta). 
Den Erfahrungen der beiden Weltkriege war es ge-
schuldet, dass sich die Staatengemeinschaft bei 
der Sicherung der Weltordnung zuvorderst auf die 
Bewahrung der staatlichen Souveränität konzent-
rierte, um zwischenstaatliche Sicherheit zu gewähr-
leisten, sich also einen „realistischen“ Anstrich gab. 
In der Charta wurde deshalb das System der kollek-
tiven Sicherheit angelegt, das bereits – wenn auch 
defizitär – im Völkerbund vorgedacht worden war. 
Dieses Konzept definiert die Bewahrung der inter-
nationalen Sicherheit als gemeinsame Aufgabe 
der gesamten Staatengemeinschaft, weil Sicher-
heit und Frieden kollektiv, also nicht teilbar, sind. 
Die Staaten gehen daher mit dem Beitritt zu den 
Vereinten Nationen die Vereinbarung ein, global 
für Sicherheit zu sorgen bzw. nichts zu unterneh-
men, was die internationale Sicherheit gefährden 
könnte. Anders als das System der kollektiven Ver-
teidigung, das eine Gemeinschaft vor Aggression 
von außerhalb schützen soll, wirkt das System der 
kollektiven Sicherheit in die Gemeinschaft hinein. 

Prinzipien der kollektiven Sicherheit 

Die VN-Charta, insbesondere Artikel 2, gibt nähe-
ren Aufschluss über die Gebote und Verbote, die 
mit dem System der kollektiven Sicherheit einher-
gehen. Zunächst geht die VN-Charta von der „sou
veränen Gleichheit“ all ihrer Mitgliedstaaten aus 
(Art. 2.1). Das bedeutet, dass die Prinzipien des Sys-
tems der kollektiven Sicherheit für alle Staaten, 
unabhängig von ihrer Größe oder Macht, gleicher-
maßen gelten. Die Staaten verpflichten sich zu-
gleich, alle Aufgaben, die sich aus der Charta er-
geben, zu erfüllen (Art. 2.2). Auf Grundlage dieser 
Verabredung gehen die Staaten die Vereinbarung 
ein, jegliche zwischenstaatliche Streitigkeiten mit 
friedlichen Mitteln beizulegen (Art. 2.3). So kann 
aufkeimenden Konflikten früh präventiv begegnet 
werden, wie es die Grundidee der Vereinten Natio-
nen auch vorsieht. 

Jedes VN-Mitglied hat zudem das Recht, den 
Sicherheitsrat und die Generalversammlung auf 
sich entwickelnde Konflikte hinzuweisen (Art. 35). 
Allen Staaten ist es strikt verboten, im internatio-
nalen System gewaltsam zu agieren und sich in 
die inneren Angelegenheiten eines anderen Staa-
tes einzumischen (Art. 2.4 und 2.7). Dieses Gewalt- 
und Einmischungsverbot schließt auch Länder ein, 
die keine Mitglieder der Vereinten Nationen sind. 
Schon die Androhung von Gewalt wird geächtet. 
Angriffskriege sind – selbstredend – untersagt. Die 
Charta untersagt ausdrücklich die Unterstützung 
eines Aggressors (Art. 2.5) und verpflichtet jeden 

Mitgliedstaat dazu, im Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten Beistand bei Maßnahmen gegen den An-
greifer zu leisten (Art. 43). Vom Gewaltverbot unbe-
sehen bleibt das Recht auf Selbstverteidigung, das 
jedem Mitgliedstaat als naturgegebenes Recht zu-
steht (Art. 51). 

Maßnahmen der kollektiven Sicherheit 

Zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung des 
internationalen Friedens steht dem System kollek-
tiver Sicherheit ein reiches Instrumentarium zur 
Verfügung, das von diplomatischen Mitteln über 
zivile und militärische Sanktionen bis hin zu mili-
tärischen friedenserzwingenden Maßnahmen der 
internationalen Staatengemeinschaft reicht (Kapi-
tel VI und VII der VN-Charta). Die Staaten haben 
sich in der Charta verpflichtet, Streitigkeiten fried-
lich und unter Zuhilfenahme externer Mediatoren 
(wie beispielsweise dem VN-Generalsekretär) bei-
zulegen (Art. 33). Auch Vermittlungs- und Unter-
suchungsmissionen fallen unter Kapitel VI. Sollte 
der Sicherheitsrat dennoch eine Gefährdung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
feststellen, so wird Kapitel VII der VN-Charta an-
gerufen, das dem System der kollektiven Sicherheit 
„hard power“ verleiht. 

Die Charta sieht umfangreiche Sanktionsmög-
lichkeiten wie beispielsweise Öl- und Waffenembar-
gos oder sogenannte smarte, gegen Einzelpersonen 
gerichtete, Sanktionen als „zivile Zwangsmaßnah-
men“ vor (Art. 41). Smarte Sanktionen sind bei-
spielsweise Reiseverbote für Privatpersonen oder 
eingefrorene Vermögenswerte von Personen und 
Institutionen. Der Sicherheitsrat kann aber auch 
militärische Zwangsmaßnahmen verhängen, sollte 
die Situation dies erfordern (Art. 42). Die Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen kann an regionale Abma-
chungen, beispielsweise die NATO, EU oder Afrika-
nische Union übergeben werden (Kapitel VIII). Dies 
geschieht in jüngster Zeit immer häufiger, weil die 
Regionalorganisationen – anders als die VN – die 
notwendigen Ressourcen haben. Sie verfügen über 
lokales Knowhow und Netzwerke in der Region. Al-
lerdings bleibt der Sicherheitsrat die verantwortli-
che Autorität (Art. 53). 

Zwischen den Maßnahmenpaketen der kollek-
tiven Sicherheit, die sich in den Kapiteln VI, VII 
und VIII der VN-Charta wiederfinden, besteht kein 
Automatismus. Ein gewaltsam eskalierender Kon-
flikt zwischen zwei Staaten kann beispielsweise 
eine sofortige militärische Reaktion der Staaten-
gemeinschaft erfordern, die keinen Aufschub, also 
auch keinen vorgelagerten Schritt in Form von zi-
vilen Sanktionsmaßnahmen, erlaubt. In der Regel 
bemühen sich die Vereinten Nationen aber lange 
um eine friedliche Beilegung der Streitigkeiten 
und üben Druck durch an die Situation angepasste 
Sanktionen aus, bevor der Sicherheitsrat ein militä-
risches Vorgehen autorisiert. 

Zur Gründungszeit waren die Planerinnen und 
Planer der Vereinten Nationen noch davon aus-
gegangen, dass die Vereinten Nationen selbst die 

Mehr zu kollektiver Sicherheit 
in der IzpB-Ausgabe „Interna
tionale Sicherheitspolitik“: 
www.bpb.de/517301

Kein Automatismus 
für Maßnahmen

Informationen
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Internationale Sicherheitspolitik

zur politischen Bildung / izpb 
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Maßnahmen des Kapitels VII durchführen würden. 
Die Mitgliedstaaten sollten nämlich ursprünglich 
mit den Vereinten Nationen Sonderabkommen zu 
nationalen Streitkräften schließen (Art. 43). Fähig-
keiten und Kapazitäten der nationalen Streitkräfte 
wären durch dieses „Standby-System“ schnell ver-
fügbar gewesen. Das wäre noch lange keine „VN-Ar-
mee“ geworden, da jeder einzelne militärische VN-
Einsatz das Einverständnis der truppenstellenden 
Staaten vorausgesetzt hätte. Ein solches System 
hätte aber die Planung von VN-Operationen deut-
lich erleichtert und die lange Verlegezeit ins Ein-
satzland verkürzt. 

Doch auch aktuelle Initiativen, die darauf ab-
zielen, den Vereinten Nationen verlässlich militäri-
sche Kapazitäten zu melden, auf die im Bedarfsfall 
zurückgegriffen werden könnte, werden von der 
Staatengemeinschaft nur sehr schleppend beant-
wortet. Ferner war 1945 ein Generalstabsauschuss 
geplant, der den Sicherheitsrat bei der Konzeption 
und Durchführung militärischer Maßnahmen 
unterstützt hätte (Art. 45). Er hätte die strategische 
Leitung der dem Sicherheitsrat zur Verfügung ge-
stellten Streitkräfte verantwortet (Art. 47). 

Die Umsetzung dieser Vorhaben, die das Sys-
tem der kollektiven Sicherheit mit „VN-Zähnen“ 
ausgestattet hätte, verhinderte der aufkeimende 
Ost-West-Konflikt, der sich zum Kalten Krieg ent-
wickelte. Nach dem Mauerfall hätte sich ein Fenster 
der Gelegenheiten geöffnet, einen solchen Gene-
ralstabsausschuss zu realisieren. Allerdings wur-
den dazu keine konkreten Initiativen lanciert. Der 

kleinste gemeinsame Nenner des staatlichen Inter-
esses waren unverbindliche und in der Konsequenz 
ebenfalls nicht umgesetzte „Standby-Systeme“. 

In der Hauptverantwortung:  
Der VN-Sicherheitsrat 

Die Hauptverantwortung für die Umsetzung des 
Systems der kollektiven Sicherheit trägt der Sicher-
heitsrat (Art. 24). Er hat die Deutungshoheit über 
die Frage, ob eine bestimmte internationale Situa-
tion eine Bedrohung oder einen Bruch des Weltfrie-
dens darstellt (Art. 39). Nur er hat die Autorität, mi-
litärische Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII zu 
beschließen, das heißt, er kann mit Luft-, See-, oder 
Landstreitkräften die erforderlichen Maßnahmen 
zur Wiederherstellung des Weltfriedens ergrei-
fen. Nur mit Einverständnis des Sicherheitsrates 
sind militärische Aktionen völkerrechtskonform. 
Die einzige Ausnahme bildet das Selbstverteidi-
gungsrecht nach Art. 51. Der Sicherheitsrat gilt als 
das wirkmächtigste Organ der VN, weil er als ein-
zige VN-Institution Entscheidungen mit rechtlicher 
Bindungskraft für die Mitgliedstaaten treffen kann. 
Seine Beschlüsse müssen von den Staaten der VN 
befolgt und umgesetzt werden. 

Zusammensetzung und Entscheidungsfindung 

Die Zusammensetzung und Entscheidungsregeln 
des Sicherheitsrates sind ein steter Grund für Kri-
tik an der Gesamtorganisation. Er besteht aus ins-
gesamt 15 Mitgliedern, wobei fünf Staaten dauer-
haft vertreten sind. Ihre Zusammensetzung ist 
historisch begründet, waren diese Staaten doch 
allesamt Mitglieder der Anti-Hitler-Koalition und 
zentrale Gründungsstaaten der Weltorganisation 
VN, nämlich die USA, Großbritannien, Russland, 
die Volksrepublik China und Frankreich. Sie wer-
den als „Permanent Five“, kurz P5, bezeichnet. Nach 
einem regionalen Verteilungsschlüssel werden 
weitere zehn Mitglieder für eine Dauer von zwei 
Jahren in das Gremium gewählt, die sogenannten 
„Elected Ten“ (E10). Sie können immer wieder ge-
wählt werden. Beispielsweise war die Bundesrepu-
blik Deutschland 2019/20 bereits zum sechsten Mal 
Mitglied des Sicherheitsrats und demonstrierte da-
mit ihre Bereitschaft, im Zuge einer möglichen Re-
form des Gremiums auch ständig im Sicherheitsrat 
vertreten sein zu wollen. 

Die ständigen Mitglieder haben ein Vorrecht, 
das mit dem ehernen (= unveränderlichen) Prin-
zip der souveränen Gleichheit in Konflikt steht: das 
Vetorecht. In sogenannten substanziellen Fragen, 
also Fragen, die die internationale Sicherheit und 
den Weltfrieden betreffen, haben die P5-Staaten 
die Macht, die Entscheidung des Rates mit einem 
einzigen Nein zu blockieren (Art. 27). Eine Enthal-
tung wird nicht als Veto gewertet. Ein Nein aus den 
Reihen der ständigen Mitglieder verhindert Maß-
nahmen bei der Bedrohung oder dem Bruch des 

„Standby-Systeme“ 
nicht umgesetzt

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

Insgesamt: 15 Mitglieder, davon 5 ständige und 10 nichtständige  
( jeweils von der VN-Generalversammlung für 2 Jahre gewählt)

China

Frankreich
Großbritannien

Slowenien

Griechenland

Dänemark

Panama

Guyana

Südkorea 

Pakistan

Somalia 

Sierra Leone

Algerien

Russland

USA

Ein Beschluss gilt
als gefasst, wenn

9 der 15 Mitglieder
zustimmen 

UND
kein ständiges

Mitglied ein Veto
einlegt.

10 nichtständige Mitglieder

5 ständige Mitglieder

Afrika: Algerien, Sierra Leone,  
Somalia

Asien: Pakistan, Südkorea

Lateinamerika und Karibik:  
Guyana, Panama

Osteuropa: Slowenien

Westeuropa, Nordamerika u.a.: 
Dänemark, Griechenland

Eigene Darstellung nach © picture alliance/dpa/ 
dpa-infografik GmbH; Quelle: VN Stand: Mai 2025
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   �Debattenbeitrag der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen  
zum Vetorecht 

Nach einem monatelangen Aufmarsch begann am 24. Februar 
2022 der groß angelegte Versuch Russlands unter dem  
Regime von Putin, die Ukraine militärisch einzunehmen und 
als eigenständigen Staat auszuradieren. Es gibt keine Zweifel 
daran, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffs-
krieg handelt, der unter anderem das Gewaltverbot der UN-
Charta verletzt. Das wurde vom Internationalen Gerichtshof 
(IGH) in einer Eilentscheidung vom 16. März 2022 bestätigt.
Einen Tag nach Beginn des Angriffs stimmte der Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen über eine Resolution zur Verurtei-
lung der russischen Aggression ab. Es gab elf Ja-Stimmen, 
drei Enthaltungen und eine Nein-Stimme Russlands. Die 
Verabschiedung der Resolution wurde durch diese eine Nein-
Stimme verhindert. In allen Fragen, die den russischen Krieg 
gegen die Ukraine betreffen, wird der Sicherheitsrat aufgrund 
des Vetorechts der Russischen Föderation keine Maßnahmen 
treffen können. Das ist deshalb besonders problematisch, 
weil alleine der Sicherheitsrat nach Kapitel VII der UN-Charta 
völkerrechtlich verbindliche Resolutionen beschließen kann.

Entsprechend dem „Uniting for Peace“-Instrument wurde 
erstmals seit 1997 umgehend eine neue Notfall-Sondersit-
zung der Generalversammlung einberufen. Nach diesem 
Instrument hat die Generalversammlung eine subsidiäre 
Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit, wenn der Sicherheitsrat auf-
grund der Uneinigkeit seiner ständigen Mitglieder seiner 
Hauptverantwortung nicht nachkommt. Es wurde 1950 von 
der Generalversammlung geschaffen, damit die UN während 
des Korea-Krieges handlungsfähig bleibt angesichts der er-
warteten sowjetischen Vetos.

Mit einer Zweidrittel-Mehrheit von 141 Ja-Stimmen bei 5 
Nein-Stimmen und 35 Enthaltungen wurde mit einer am 2. 
März 2022 verabschiedeten Resolution Russlands Angriffs-
krieg verurteilt und der sofortige militärische Rückzug gefor-
dert. Obwohl dies ein starkes Votum der Weltgemeinschaft ist, 
hat sich Russland davon unbeirrt gezeigt und die Kampfhand-
lungen sowie Angriffe auf die Zivilbevölkerung fortgesetzt.

Die UN stehen vor einem Dilemma. Ausgerechnet eines 
der Vetoländer, nämlich Russland, führt nun einen Angriffs-
krieg gegen ein Nachbarland und droht zahlreichen weite-
ren Staaten mehr oder weniger offen. Und nicht nur das. Es 
verhindert mit seinem Vetorecht, dass die UN mit aller ihr 
gegebenen Macht eingreifen kann, etwa indem verbindliche 
weltweite Sanktionen beschlossen werden.

Eine Blockade des Sicherheitsrates durch ein Veto eines 
oder mehrerer ständiger Mitglieder hat es häufig gegeben. 
Seit Bestehen der UN wurde über 250 Mal vom Vetorecht Ge-
brauch gemacht. In jüngerer Zeit gilt dies insbesondere für 
Russland, das allein oder zusammen mit China in mittler-
weile über 15 Fällen ein Veto eingelegt hat, um Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg zu verhindern.

Widerspricht es nicht jeder Rechtsordnung, Richter in 
eigener Sache zu sein? Wenn man hier von einem Schei-
tern der UN sprechen will, dann deshalb, weil die Charta 
für einen solchen Fall keine Lösung vorgesehen hat. Kann 
es aber wirklich im Sinne der erklärten Ziele und Werte der 

Charta sein, dass die Vetomächte schalten und walten kön-
nen, wie es ihnen beliebt, sogar Angriffskriege zu führen?

[…] Wie in Artikel 109 Abs. 3 der UN-Charta nachzulesen 
ist, sollte die Charta und damit auch die Veto-Regelung spä-
testens im Jahr 1955 durch eine Generalkonferenz überprüft 
werden. Inzwischen sind fast 70 Jahre vergangen. Obwohl 
die ständigen Mitglieder Atommächte sind, hat sich ihre 
Stellung und das allgemeine Verständnis multilateraler Zu-
sammenarbeit gewandelt. Das Vetorecht ist damit nicht 
mehr zu vereinbaren.

Solange die Charta aber noch ihre bisherige Form hat, muss 
sie ihren Zielen nach interpretiert werden. Der Gebrauch des 
Vetos sollte im konkreten Fall danach beurteilt werden, ob es 
im Einklang mit den Zielen der Charta steht. […]

Fest steht, dass sich das Verhältnis zwischen Sicherheitsrat, 
Vetomächten und Generalversammlung ändern wird. Am 
26. April 2022 hat letztere eine von Liechtenstein und über 
80 weiteren Mitgliedstaaten eingebrachte Resolution ohne 
förmliche Abstimmung verabschiedet, nach der sich die Ge-
neralversammlung immer dann automatisch treffen soll, 
wenn im Sicherheitsrat ein Veto eingelegt wird. Bei diesen 
Treffen soll das jeweilige Veto sowie mögliche Maßnahmen 
der Versammlung diskutiert werden. Es ist sehr zu begrü-
ßen, dass neben den drei ständigen Ratsmitgliedern USA, 
Vereinigtes Königreich und Frankreich auch Deutschland 
unter den Ko-Sponsoren der Resolution war. Das neue Proze-
dere kann zu einer häufigeren und resoluteren Anwendung 
des „Uniting for Peace“-Prinzip[s] führen. In jedem Fall wer-
den die politischen Kosten eines Vetos und somit hoffentlich 
auch die Anwendungsschwelle grundsätzlich erhöht. […]

Christoph von Knobelsdorff und Andreas Bummel, „Debatte: Das Veto-
recht muss reformiert werden", Deutsche Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen e.V. vom 3. Mai 2022. Online: www.dgvn.de/meldung/debatte-
das-vetorecht-im-un-sicherheitsrat-muss-reformiert-werden 

Ukrainische und polnische Bürgerinnen und Bürger nehmen an einer Demons

tration für Solidarität mit der Ukraine und gegen die russische Invasion teil und 

feiern den Tag der ukrainischen Einheit; Krakau (Polen), 22. Januar 2023. 
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Weltfriedens. Es kann militärische Operationen zur 
Friedenserzwingung, die Ächtung von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Anordnungen zum 
Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten verhindern. 
Elf der 19 seit 2021 ausgesprochenen Vetos wurden 
von Russland eingelegt. So konnte Russland die 
Einrichtung humanitärer Korridore im Jemen oder 
Sanktionen gegen Syrien ebenso abwenden wie die 
Verurteilung des russischen Angriffs auf ukraini-
sches Staatsgebiet. Drei weitere „Neins“ sprachen 
Russland und die Volksrepublik China gemeinsam 
aus. Im April 2024 konnte der VN-Sicherheitsrat 
aufgrund eines US-Vetos den Vorschlag zur Auf-
nahme Palästinas als Vollmitglied in die Vereinten 
Nationen nicht beschließen. 

Der Sicherheitsrat ist in Fragen von Krieg und 
Frieden also nur dann handlungsfähig, wenn seine 
machtvollen ständigen Mitglieder den Willen ha-
ben, ihn dazu zu befähigen. Ein Einschreiten des 
Sicherheitsrats wird aber längst nicht mehr nur 
durch öffentlich ausgesprochene Vetos verhindert. 
Die Androhung eines Neins durch ein P5-Mitglied, 
oftmals im Verborgenen angekündigt, bewirkt be-
reits, dass Resolutionen gar nicht erst auf der Tages-
ordnung des Gremiums erscheinen.

Brachliegende Reformbedarfe 

Auch deshalb wird die Reform des Sicherheitsrats 
schon seit Ende der 1990er-Jahre diskutiert (Grafik 
zu Reformvorschlägen, ↗ S. 66). Die Zusammen-
setzung der P5 spiegelt die Machtverhältnisse der 
aktuellen internationalen Ordnung nicht im An-
satz wider. Staaten des globalen Südens sind unter-
repräsentiert, während die Nordhalbkugel über-
repräsentiert ist. Das Vetorecht wird nicht immer 
im Sinne der kollektiven Sicherheit eingesetzt, son-
dern auch für nationale Interessen missbraucht. 
Unzählige Reformversuche sind bisher gescheitert. 
Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der 
aller Welt die Lähmung des Gremiums in vitalen 
weltpolitischen Krisen vor Augen führte, und dem 
VN-Zukunftspakt gibt es jedoch neue Reforman-
strengungen. Der zwanzig Jahre alte Entwurf der 
G4-Staaten (Deutschland, Indien, Brasilien und 
Südafrika) ist beispielsweise wieder höher auf die 
Agenda der VN gerückt. Seine Umsetzung bleibt 
unwahrscheinlich, müssten einer Neugestaltung 
doch Zweidrittel aller VN-Mitgliedstaaten inklusive 
der P5 zustimmen (Art. 108).

Frieden sichern, Frieden konsoli
dieren: Das Instrumentarium  
der VN

Anders als im Gründungsvertrag vorgesehen, konn-
ten sich die VN aufgrund des aufkeimenden Ost-
West-Konflikts nicht mit den in der Charta vorgese-
henen militärischen Fähigkeiten und Kapazitäten 
bestücken. Doch die Konflikte und Kriege nahmen 
auf die Blockade der Weltorganisation keine Rück-
sicht. Nach dem VN-Teilungsplan für Palästina, 
der Westpalästina in einen palästinensischen und 
einen jüdischen Staat teilte sowie der Staatsgrün-
dung Israels 1948, brach der Nahost-Konflikt aus. 
Er bedurfte einer Reaktion der Vereinten Nationen. 
Aus der Not heraus wurde der Instrumentenkasten 
der VN-Friedenssicherung entwickelt, der uns in 
den Medien oftmals als VN-Blauhelme oder Peace-
keeping begegnet. 

Die VN-Friedenssicherung entwickelte sich in 
drei Phasen: Gründung in den 1940er- und 1950er-
Jahren, Etablierung zur Zeit der Bipolarität und 
Ausdifferenzierung seit 1990. Die Entwicklungs-
geschichte wurde durch drei Faktoren stark beein-
flusst: durch den jeweiligen Zustand der Vereinten 
Nationen, die weltpolitischen Umbrüche und den 
Wandel des Konflikt- und Kriegsgeschehens. Heute 
sind die VN-Friedensoperationen, also die zivil-mi-
litärische Präsenz der Weltorganisation vor Ort, ein 
zentrales und sehr bekanntes Tätigkeitsfeld der 
Vereinten Nationen. 

Generationen des Peacekeeping 

In der deutschsprachigen Literatur hat sich durch-
gesetzt, von den vier Generationen der Friedenssi-

Weitere Informationen  
zum VN-Teilungsplan und  

zur Staatsgründung Israels:  
www.bpb.de/238907 

Das Veto im VN-Sicherheitsrat

Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats können durch ihr Veto 
eine Beschlussfassung in Sachfragen verhindern.

Veto 
eingelegt 
durch

1946 – 
1955

1956 – 
1965

1966 – 
1975

1976 – 
1985

1986 – 
1995

1996 – 
2005

2006 – 
2015

2016 – 
2024

insge-
samt

USA – – 12x 31x 24x 10x 3x 7x 87x

UdSSR/ 
Russland 80x 26x 7x 6x 2x 1x 10x 24x 156x

Groß- 
britannien – 3x 10x 11x 8x – – – 32x

Frankreich 1x 2x 2x 9x 3x – – – 17x

China* 1x – 2x – – 2x 6x 10x 21x

*1946–1971 Taiwan, seit 1972 VR China

Quelle: Bergmoser + Höller Verlag AG, Zahlenbild: 615512; UN-Sicherheitsrat, Global Policy Forum
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cherung zu sprechen, um dem bunten Werkzeug-
kasten des Peacekeeping Rechnung zu tragen: 
• �rein militärisches und beobachtendes Peacekeeping 

(1. Generation)
• �um zivile Aufgaben erweitertes Peacekeeping (2. 

Generation)
• �robustes, weil militärisch erstarktes Peacekeeping 

(3. Generation)
• �sich der Wiederherstellung ganzer staatlicher Ord-

nungen widmendes Peacekeeping (4. Generation)
Die Militärbeobachter der ersten Generation sind 
unbewaffnete und unparteiliche Soldatinnen und 
Soldaten, die als Puffer zwischen den Streitparteien 
stehen und Waffenstillstandslinien beobachten. 
Sie wurden in den 1950er-Jahren unter maßgeb-
licher Mitwirkung von VN-Generalsekretär Dag 
Hammarskjöld (1953–1961) kreiert. Er selbst be-
zeichnete die Erfindung der Friedenssicherung als 
„kopernikanische Wende in der VN-Strategie“. Seit 
dieser Zeit gelten goldene Regeln in der Friedens-
sicherung, die erst durch den starken Wandel des 
Peacekeeping seit Mitte der 1990er-Jahre angepasst 
werden mussten:
1. �Die Voraussetzung für die Stationierung von VN-

Truppen ist ein tragfähiger Waffenstillstand. Die 
Grundmaxime lautet: „There is no peacekeeping if 
there is no peace to keep“ („Es gibt keine Friedens-
sicherung, wenn es keinen Frieden zu bewahren 
gibt“).

2. �Für deren Stationierung ist der Konsens der betei-
ligten Parteien Voraussetzung. Denn sie sind eine 
zeitlich begrenzte Unterstützungsmaßnahme im 
Notfall und keine dauerhafte Besatzungsmacht.

3. �Sie müssen immer als unparteiliche Dritte zu er-
kennen sein. Sie tragen zwar die Uniform ihres 
Herkunftslandes, aber dennoch einen VN-Helm 
und benutzen weiße VN-Fahrzeuge als Zeichen 
ihrer Unparteilichkeit.

4. �Den Soldaten ist der Einsatz von Gewalt nur zur 
Selbstverteidigung erlaubt. Sie sind entweder gar 
nicht oder nur leicht bewaffnet.

5. �Die VN-Truppe untersteht dem Kommando der 
Vereinten Nationen.

6. �Von den goldenen Regeln ausgenommen sind 
Maßnahmen der militärischen Friedenserzwin-
gung, an denen jedoch äußerst selten VN-ge-
führte Truppen beteiligt sind, auch wenn diese 
Zwangsmaßnahmen vom VN-Sicherheitsrat au-
torisiert werden müssen. 

Zur Zeit der weltpolitischen Spaltung wurde vom 
Instrument der Friedenssicherung selten Gebrauch 
gemacht. Die Vereinten Nationen hatten nur zehn 
Beobachtermissionen und acht Peacekeeping-Opera-
tionen ins Leben gerufen. Mit den Missionen in An-
gola und Namibia wurde der Instrumentenkasten 
der Friedenssicherung Ende der 1980er-Jahre um 
eine zivile Komponente erweitert (2. Generation). In 
Angola, einem von Bürgerkrieg und einem Stellver-
treterkrieg der USA und UdSSR zerrütteten Land, 
stellte die VN-Truppe UNAVEM den Rückzug der 
kubanischen Truppen sicher. Namibia wurde durch 
die VN-Mission UNTAG in die Unabhängigkeit be-
gleitet. Das zivile, polizeiliche und militärische 

VN-Personal erfüllt seitdem zahlreiche Funktionen, 
um dem Staat auf dem Weg zu Stabilität, Sicherheit 
und Frieden zu helfen. Sie organisieren Wahlen, die 
Rückführung und Wiederansiedelung von Flüch-
tenden, die Verteilung der humanitären Hilfe, den 
Aufbau des staatlichen Verwaltungs-, Polizei- und 
Militärapparats. Sie sind für die Entwaffnung, De-
militarisierung und Repatriierung (= Zurückfüh-
rung aus dem Ausland in die jeweilige Heimat) von 
Rebellen verantwortlich. Dabei verschwimmen die 
Grenzen zwischen dem eher militärischen Peace-
keeping und dem zivil-politischen Post-Conflict Peace-
building (Friedenskonsolidierung). 

Die enge Verzahnung dieser Politikfelder soll si-
gnalisieren, dass beispielsweise ohne Menschen-

»�There is no 
peacekeeping  
if there is no 
peace to keep«

Meilensteine und wichtige Ereignisse der VN-Friedenssicherung

Quelle: Eigene Darstellung nach Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (Hrsg.): UN-Basis-
Informationen 59, Berlin 2018, S. 2. Online: www.dgvn.de/publications/PDFs/Basis_Informationen/BI_59_
UN-Friedensmissionen__web_.pdf

Entsendung der ersten VN-Friedensmission im Nahen Osten (UNTSO)1948

Entsendung der ersten bewaffneten VN-Friedensmission 
(UNEF) auf der Sinai-Halbinsel

1956

Verleihung des Friedensnobelpreises an die VN-Blauhelme1988

Genozid in Ruanda trotz Anwesenheit der VN-Mission UNAMIR1994

Übernahme von exekutiven Aufgaben durch die VN-Mission in Kosovo 
(UNMIK) und in Timor-Leste (UNTAET)

1999

Überschreitung der Zahl von 100 000 uniformierten Friedenssicherungs-
kräften im Feld (ab 2010)

2004–
2010

„Brahimi-Report“: Vorschlag von Maßnahmen für eine effektivere und 
glaubwürdigere VN-Friedenssicherung 

2000

Entsendung der ersten großen und zugleich robusten Mission (ONUC) in die 
Republik Kongo

1960

Gründung der Hauptabteilung Friedenssicherungs-
einsätze im VN-Sekretariat (DPKO)

Bericht des VN-Generalsekretärs „Agenda für den Frieden“, in dem erstmals die 
fünf Aufgaben präventive Diplomatie, Friedensschaffung, Friedenserzwingung, 
Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung genannt werden

1992

Massaker von Srebrenica (Bosnien) trotz Anwesenheit der VN-Mission 
UNPROFOR 

1995

Peace and Security-Reform: Teile der Abteilung für politische Angelegenheiten 
und der Abteilung für Friedensoperationen werden zusammengelegt; „Whole 
of Pillar"-Ansatz

2017

Gründung der Hauptabteilung Unterstützung der Feldeinsätze (DFS)2007

„HIPPO-Report“: u.a. Empfehlungen zum besseren Schutz der Blauhelme, 
zur besseren Anpassung der Missionen an die Situation vor Ort sowie zum 
Primat politischer Lösungen 

2015
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rechte keine dauerhafte Sicherheit möglich ist, 
und ohne Sicherheit keine menschenrechtlich 
vertretbare Lage hergestellt werden kann. In den 
politischen Institutionen des VN-Sekretariats fin-
det dieses Konzept neuerdings ganz explizit seine 
Entsprechung. Denn die für Friedensoperationen 
zuständige Abteilung (Department for Peace Oper
ations, DPA) und die Abteilung für politische Ange-
legenheiten und Friedenskonsolidierung (Depart-
ment for Political Affairs and Peacebuilding, DPPA) 
sind in vielen Querschnittsfragen eng verbunden 
worden.

Nach dem Ende des Kalten Krieges erlebte die 
VN-Friedenssicherung eine Hochphase, denn die 
Vereinten Nationen waren erstmals in ihrer Ge-
schichte voll handlungsfähig. Zudem veränderte 
sich das Konfliktgeschehen grundlegend. Wurden 
bis 1945 80 Prozent aller Kriege zwischen Staaten 

ausgetragen, so sind Kriege und Konflikte heute zu 
97 Prozent innerstaatlicher Natur. Tief verwurzelte 
ethnische, nationalistische und religiöse Konflikte 
und Fehler aus der Phase der Entkolonialisierung 
traten nach Ende der Bipolarität an die Oberfläche 
und entwickelten sich schnell zu Bürgerkriegen. 
Die Vereinten Nationen waren schon zu Beginn der 
1990er-Jahre in Somalia, Ruanda und Jugoslawien 
über alle Maße gefordert. In Somalia, das seit 1988 
einen blutigen Bürgerkrieg erlebte, reagierten die 
Vereinten Nationen so spät auf den Konflikt, dass 
Kampfhandlungen, Plünderungen und der Zusam-
menbruch des Gesundheitssystems zu einer Hun-
gersnot führte, die bis zu 4,5 Millionen Menschen 
betraf. In Ruanda kam es 1994 zu einem Völker-
mord der Hutu-Mehrheit gegen die Tutsi-Minder-
heit, in der binnen 100 Tagen mehr als 75 Prozent 
der Tutsi ermordet wurden. Nach dem Niedergang 

VN-Missionen weltweit

Dargestellt sind ausgewählte Ziele

Mitarbeitende: Soldat/-innen, 
Beobachter/-innen, Polizei etc.

Budget in Millionen US-Dollar:
jeweils Juli 2021 bis Juni 2022
bzw. *Jan. bis Dez. 2021

9  Dem. Rep. Kongo
MONUSCO
Ziel: Bevölkerung schützen, 
Stabilität u. Frieden voran-
treiben
Einsatz seit: 	 Juli 2010
Mitarbeitende: 	 17 753
Budget: 	 1123 Mio. $

1  Kosovo
UNMIK
Ziel: Sicherheit, Stabilität und 
Menschenrechte fördern

Einsatz seit:	  Juni 1999
Mitarbeitende: 	 352
Budget: 	 44 Mio. $

5  Syrien (Golan)
UNDOF
Ziel: Waffenstillstand und 
Rückzugsabkommen über-
wachen
Einsatz seit: 	 Mai 1974
Mitarbeitende: 	 1331
Budget: 	 66 Mio. $

10  Zentralafr. Republik
MINUSCA
Ziel: Bevölkerung schützen, 
Stabilität fördern

Einsatz seit: 	 April 2014
Mitarbeitende: 	 18 448
Budget: 	 1117 Mio. $

2  Zypern
UNFICYP
Ziel: politische Einigung,  
Waffenstillstand überwachen, 
humanitäre Maßnahmen
Einsatz seit: 	 März 1964
Mitarbeitende: 	 1017
Budget: 	 58 Mio. $

6  Indien/Pakistan
UNMOGIP
Ziel: Waffenstillstand 
zwischen beiden Ländern 
überwachen
Einsatz seit: 	 Januar 1949
Mitarbeitende: 	 104
Budget: 	 11 Mio. $*

11  Westsahara
MINURSO
Ziel: Unabhängigkeits- 
Referendum für Westsahara 
vorbereiten
Einsatz seit: 	 April 1991
Mitarbeitende: 	 468
Budget: 	 61 Mio. $

3  Libanon
UNIFIL
Ziel: Waffenstillstand über- 
wachen, Versorgung der 
Bevölkerung gewährleisten
Einsatz seit: 	 März 1978
Mitarbeitende: 	 10365
Budget: 	 510 Mio. $

7  Sudan (Abyei)
UNISFA
Ziel: Demilitarisierung, Grenze 
beobachten, humanitäre Hilfe 
gewährleisten
Einsatz seit: 	 Juni 2011
Mitarbeitende: 	 3388
Budget: 	 281 Mio. $

4  Nahost
UNTSO
Ziel: Stabilität fördern,
Waffenstillstand überwachen

Einsatz seit: 	 Mai 1948
Mitarbeitende:	 380
Budget: 	 37 Mio. $*

8  Südsudan
UNMISS
Ziel: Bevölkerung u. Menschen
rechte schützen, Friedens
abkommen voranbringen
Einsatz seit: 	 Juli 2011
Mitarbeitende: 	 17 954
Budget: 	 1202 Mio. $

Eigene Darstellung nach © picture alliance/dpa/dpa-infografik GmbH | dpa-infografik GmbH; Quelle: UN Stand: November 2023 oder jüngster verfügbarer

Hochphase  
der VN-Friedens
sicherung in den  

1990er-Jahren
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der Sowjetunion zerbrach der Vielvölkerstaat Jugo-
slawien. Die Jugoslawienkriege dauerten bis Ende 
der 1990-Jahre. Auch hier kam es zu Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit sowie Völkermord. Diese 
Konflikte überforderten die Vereinten Nationen, de-
ren Kapazitäten und Fähigkeiten begrenzt und vom 
Willen der Mitgliedstaaten abhängig sind. 

Die VN-Missionen führten zu verheerenden 
Misserfolgen, teilweise sogar zur Konfliktver-
schärfung. Der Werkzeugkasten des Peacekeeping 
wurde erweitert, um die Blauhelme mit der nötigen 
Durchsetzungskraft auszustatten. Mit sogenann-
ten „robusten Mandaten“ autorisiert, haben die 
Blauhelme die Erlaubnis, militärisch einzugreifen, 
sollte das Mandat der VN zu schützen und durch-
zusetzen sein. Seit einigen Jahren dürfen VN-Sol-
datinnen und -Soldaten auch dann Gewalt anwen-
den, wenn es gilt, die Zivilbevölkerung zu schützen 
(Protection of Civilians, PoC). Diese Entwicklung 
korrespondiert mit dem Konzept der menschlichen 
Sicherheit und der Norm der Schutzverantwortung. 
Heute sind fast alle Operationen mit einem solchen 

Am 15. Dezember 2023 kehren die letzten Soldatinnen und Soldaten der VN-Friedensmission 

MINUSMA aus Mali nach Deutschland zurück; Wunstorf, Niedersachsen.

1

2

6 3

4

5

7

8

9

= Marine-Einsatz

Die Bundeswehr im internationalen Einsatz

Aktuell sind über 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Ausland eingesetzt.

Eigene Darstellung nach © picture alliance/dpa/dpa Grafik | dpa-infografik GmbH  
und Bundeswehr www.bundeswehr.de/de/151670-151670

Region Name (Einsatzbeginn) Truppenstärke Obergrenze Auftrag

Rotes Meer EUNAVFOR Aspides (2024) 15 700 Schutz der Freiheit der Schifffahrt (EU)

Mittelmeer Sea Guardian (2016) 35 550 Seeraumüberwachung (NATO)

Jordanien/Irak CD/CBI (2015) 338 500 Bekämpfung der Terrororganisation IS  
(Anti-IS-Koalition)

Kosovo KFOR (1999) 297 400 Überwachung der Entmilitarisierung (NATO)

Libanon UNIFIL (2006) 263 300 Seeraumüberwachung (UN)

Mittelmeer EUNAVFOR MED Irini (2020) 15 300 u.a. Umsetzung des Waffenembargos (EU)

Bosnien-Herzegow. EUFOR Althea (2022) 35 50 Stabilisierung, Ausbildung (EU)

Südsudan UNMISS (2011) 15 50 Schutz der Zivilbevölkerung (UN)

Westsahara MINURSO (2013) 4 4 Überwachung d. Waffenstillstands (UN)
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robusten Mandat ausgestattet. Dadurch wurden 
die goldenen Regeln der Friedenssicherung sukzes-
sive aufgeweicht.

Die Problematik der zerfallenden Staatlichkeit in 
Afrika und dem ehemaligen Jugoslawien brachte 
es zusätzlich mit sich, dass die VN-Blauhelme oft in 
Staaten eingesetzt sind, die nicht mehr zweifelsfrei 
als „Staaten“ bezeichnet werden können oder ge-
rade erst im Staatsentstehen begriffen sind. In sol-
chen Einsatzgebieten hat die VN-Truppe nicht nur 
die erweiterten Aufgaben und ein robustes Man-
dat, sondern übernimmt quasi-staatliche, treu-
händerische Funktionen (wie seit 1999 im Kosovo). 
Immer stärker arbeitet die VN daran, die verschie-
denen Einsatzkräfte mit ihren unterschiedlichen 
Aufträgen in ein gemeinsames politisch-strategi-
sches Management einzupassen. In diesen soge-
nannten „integrierten Missionen“ arbeiten militä-
rische, polizeiliche und zivile Kräfte Hand in Hand. 
Sie stimmen ihre Aufgaben nicht nur aufeinander 
ab, sondern bemühen sich, eine operative Einheit 
zu bilden und sich im Sinne einer gemeinsamen Vi-
sion zu engagieren. Eine scharfe Trennung zwischen 
Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung ist 
in diesen Missionen nicht mehr möglich. Die Gren-
zen zwischen den Generationen verschwimmen. 
Das Regime der VN-Friedenssicherung ist eben kein 
strategisch geplantes und am Reißbrett entworfe-
nes Konzept, sondern ein organisch gewachsenes 
und facettenreiches Instrument, mit allen daraus 
erwachsenden Defiziten. 

Große Friedensoperationen wie im Sudan sind 
multidimensional, zivil-militärisch und vernetzt. 
Der Sudan ist seit Ende der 1990er-Jahre der Schau-
platz vieler großer Konflikte, teils um Ressourcen, 
teils um Land und Ethnien. In der Region Darfur 
wurden völkermordähnliche Zustände beobachtet, 
auf die die Vereinten Nationen spät reagierten. Die 
VN-Truppen müssen vor allem im Südsudan auch 

Friedenskonsolidierung, das übergeordnete Ziel 
eines jeden VN-Einsatzes, betreiben. Immer stärker 
verlegen die VN ihren Fokus ganz weg von den mi-
litärischen Missionen hin zu politischen Missionen. 

Kurzer Blick auf ein großes Feld: Die Defizite 

Die erfolglosen, in den 2000er-Jahren begonnenen 
VN- und NATO-Missionen beispielsweise im Sudan 
und in Afghanistan sowie die allgemeine politische 
Großwetterlage, die keine neuen großen Missionen 
zulässt, zwingen die VN zum Umdenken. Schon 
lange wurde keine VN-Friedensoperation mehr 
mandatiert. Im Gegenteil, es entsteht angesichts der 
nur elf Missionen (Stand: Januar 2025) der Eindruck, 
die VN-Friedenssicherung schrumpfe sich gesund. 
Dem geht eine lange Geschichte der Defizite vor-
aus. Die Grundprobleme der Friedenssicherung sind 
mangelnde Kapazitäten in den Einsatzgebieten und 
im New Yorker VN-Hauptquartier. Zu wenig Geld, zu 
wenig Personal sowie eine zu schlechte Ausstattung 
der Truppe ist das dominierende Defizitbündel. Im 
Vergleich mit den anderen Friedenssicherungs-
anbietern wie der NATO oder der EU schneidet die 
VN-Friedenssicherung schlecht ab. Oftmals führen 
lange Stehzeiten der Militärs aufgrund von Perso-
nalmangel, die schlechte Ausstattung und fehlende 
Einsatzvorbereitung zu eklatantem Fehlverhalten 
der Blauhelme oder Gewalt gegen eben diese. 

Eine nachhaltige Behebung vieler dieser Män-
gel wäre realistisch, wenn ein weiteres Defizit, die 
Rollenverteilung zwischen Truppenstellern und 
Zahlern, beseitigt werden könnte. Die Truppen in 
VN-Friedensoperationen setzen sich hauptsächlich 
aus den wenig entwickelten Staaten Südasiens und 
Afrikas zusammen. Die fünf größten Truppensteller 
waren 2024 Bangladesch, Ruanda, Äthiopien, Nepal 
und Indien. Sie profitieren von den vergleichsweise 
hohen Beträgen, die ihnen die VN für den Einsatz 
ihrer Kräfte erstatten. Die westlichen Staaten, ins-
besondere auch Deutschland, sind mit der Bereit-
stellung von militärischem und zivilem Personal 
eher zurückhaltend. Die Einsätze sind in der Be-
völkerung nicht beliebt, sie sind selten plan- und 
absehbar, oftmals eskalieren sie, realistische Exit-
Strategien sind selten. Allerdings sind die westli-
chen Staaten in VN-autorisierten, aber NATO- und 
EU-geführten Einsätzen aktiv.

Das Budget für das Peacekeeping setzt sich wie 
der reguläre VN-Haushalt aus den Pflichtbeiträgen 
der Mitgliedstaaten zusammen, die sich im We-
sentlichen aus deren Bruttoinlandsprodukten er-
geben. Dabei erhalten weniger entwickelte Länder 
Rabatte von bis zu neunzig Prozent auf ihre Anteile 
am regulären Haushalt, während die prozentualen 
Beiträge von Industrieländern wie Deutschland, Ja-
pan, Kanada, Norwegen oder Schweden unverän-
dert bleiben. Die durch die Rabatte entstehenden 
Differenzen tragen die P5. 

Es gibt also deutliche Unterschiede zwischen 
den oft ärmeren Truppenstellern und den reicheren 
bzw. mächtigeren Staaten, die ihre eigenen Streit-
kräfte ungern im VN-Rahmen einsetzen. Daran 

VN-Truppen in  
quasi-staatlicher 

Funktion

VN-Einsatz in Westsahara im Dezember 2023
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können und konnten auch die vielen wichtigen 
Reformen und Neukonzeptionen, allen voran die 
Agenda für den Frieden (1992), der Brahimi-Bericht 
(2000) und die „New Agenda for Peace“ (2023) (noch) 
nichts ändern. 

Fazit: Prävention und das  
Primat des Politischen – Heraus-
forderungen der Zukunft 

Politische Akteure in den VN fordern schon seit ge-
raumer Zeit, dass sich die VN-Friedensoperationen 
hin zu einem politisch-nachhaltigen Friedenskon-
zept bewegen müssten. 

Es gilt das Primat des Politischen, das heißt, dass 
politische Entscheidungen und Ziele über wirt-
schaftliche, rechtliche oder soziale Aspekte gestellt 
werden und diese im Zweifelsfall dominieren. Es ist 
das Ziel der Vereinten Nationen, Konflikte nicht ein-
zudämmen oder einzufrieren, sondern die Wurzeln 
des jeweiligen Konflikts dauerhaft und nachhaltig 
zu beseitigen sowie „critical junctures“ (=  Wende-
punkte: kurzfristige Ereignisse, die den Konflikt-
verlauf langfristig beeinflussen) vor Ausbruch von 
Konflikten zu identifizieren. 

Friedensoperationen sind ein militärisches Inst-
rument, um politische Lösungen zu erreichen. Aber 
die Wirkung von Friedensoperationen auf den poli-
tischen Konfliktlösungsprozess muss verbessert 
werden. Deshalb wird sowohl auf Feldebene als 
auch im Hauptquartier in New York daran gearbei-
tet, die sicherheitspolitisch-militärische und die zi-
vil-humanitäre Ebene der Friedenskonsolidierung 
stärker zu vernetzen und sich auf politische Mis-
sionen zu verlegen. Im Zentrum dieses Schaffens 
steht eine derzeit unter Revision befindliche „Pea-
cebuilding“-Architektur, deren Herzstück das Koor-
dinierungs- und Beratungsorgan „Kommission für 
Friedenskonsolidierung“ (Peacebuilding Commis-
sion, PBC) ist. 

Nachhaltige und ganzheitliche Friedenskon-
zepte setzen einerseits auf das Primat des Politi-
schen, andererseits auf frühzeitige Prävention in 
den von Instabilität betroffenen Gesellschaften, die 
zudem stärker in die Friedenskonsolidierung und 
in Aufbaumaßnahmen einbezogen werden sol-
len. Generalsekretär Guterres wies in der Reform-
agenda „Our Common Agenda“ (2021) wiederholt 
auf den Umstand hin, dass niederschwelliger Ge-
walt in Gesellschaften präventiv begegnet werden 
müsse, da gesellschaftlich akzeptierte Alltagsge-
walt die Schwelle zum gewaltsamen Konflikt senke. 
An dieser Stelle verschränken sich Maßnahmen zur 
Gendergerechtigkeit und Demokratieförderung mit 
Konzepten der Friedenssicherung und -konsolidie-
rung zu einem Weg, nachhaltigen Frieden zu er-
möglichen. Frieden und Sicherheit sollten immer 
von der jeweiligen Gesellschaft aus gedacht wer-
den. Deshalb sind Konzepte wie die globale Agenda 
„Frauen, Frieden und Sicherheit“ oder die „Jugend, 

Frieden und Sicherheit“-Agenda ein wichtiger Bau-
stein für stabile und sichere Gesellschaften. 

Wo stehen die Vereinten Nationen 80 Jahre nach 
ihrer Gründung im Bereich „Frieden und Sicher-
heit“? Normativ hat sich viel getan: Die Vereinten 
Nationen streben nach einem positiven Frieden, 
durch den strukturelle Gewalt der Vergangenheit 
angehört. Die Idee der Sicherheit erstreckt sich auf 
den Schutz des Individuums und Frieden wird ganz-
heitlich und nachhaltig begriffen. Sogar Geschlech-
ter- und Generationengerechtigkeit werden mitge-
dacht. Wie so häufig sind die Vereinten Nationen in 
der Welt der Ideen Vorreiter. Allerdings hapert es 
in der Umsetzung. Die idealistischen Ziele werden 
angesichts der Herausforderungen der politischen 
Realität bis zur Unkenntlichkeit geschliffen. 

Im Institutionengefüge, allen voran im VN-Sicher-
heitsrat knirscht es. Anstrengungen zur Reform des  
Sicherheitsrats, jüngst wieder vermehrt vorange-
trieben, sind angesichts der Vetoposition der fünf 
ständigen Mitglieder wenig aussichtsreich. Das 
Regime der VN-Friedensoperationen hat schwere 
systemische Defizite und wird angesichts der sicher-
heitspolitischen Lage in den Konfliktgebieten auf-
gerieben. Nachhaltige Sicherheit zu gewährleisten 
bedeutet, dass alle Kapazitäten der VN-Truppen im 
Kontinuum zwischen dem Schutz der Zivilbevöl-
kerung und dem Aufbau eines funktionierenden 
Staates aufgebraucht sind, ganz zu schweigen vom 
stetig sinkenden VN-Budget, das keinen allzu gro-
ßen Handlungsspielraum lässt. 

Nach 80 Jahren stellt sich die Frage, ob und wie 
lange die VN noch der Dreh- und Angelpunkt der 
internationalen Sicherheitsarchitektur sein wer-
den. Doch diese Frage wird – allem Anschein nach – 
nicht im VN-Hauptquartier in New York, sondern in 
den wenigen mächtigen Hauptstädten dieser Welt 
entschieden.

Im Sicherheitsrat  
der VN knirscht es

Peacekeeperinnen und Peacekeeper trainieren in Westsahara für ihren Einsatz, Dezember 2023. In den 

vergangenen Jahren wurde der Anteil weiblicher Peacekeeper bei VN-Missionen gezielt erhöht.
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Mit der Entsendung von UN-Truppen im Rahmen der „Uni-
ted Nations Protection Force“ (UNPROFOR) reagierte der UN-
Sicherheitsrat auf die militärischen Konflikte im Zerfallspro-
zess der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
zu Beginn der 1990er Jahre. Der Vielvölkerstaat Jugoslawien 
bestand bis zu seiner Auflösung 1992 aus den sechs Teilrepu-
bliken Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Mazedo-
nien, Montenegro und Serbien. In Serbien existierten zudem 
die autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina.

Nach dem Tod des Staatspräsidenten Josip Broz Tito im 
Mai 1980, der wie kein anderer das sozialistische Jugosla-
wien repräsentiert hatte, verlor der Vielvölkerstaat zuneh-
mend an Zusammenhalt. Schließlich brach zu Beginn der 
1990er Jahre das multiethnische sozialistische Staatsgebilde 
unter brutalen nationalistischen Konflikten auseinander.

Bis Ende 1991 waren alle internationalen Vermittlungs-
versuche erfolglos. Anfang 1992 unterzeichnete der serbische 
Präsident Milošević unter US-Vermittlung einen Waffenstill-
stand. Am 21. Februar 1992 beschloss der UN-Sicherheitsrat, 
die Friedenstruppe „United Nations Protection Force“ (UN-
PROFOR) zu entsenden. Zunächst angelegt auf die Dauer von 
zwölf Monaten wurde ihr Mandat immer wieder verlängert. 
Die maximale Truppenstärke betrug etwa 38.600 Armeean-
gehörige, darunter internationale Beobachter sowie zivile 
Polizeibeamte.

Die UNPROFOR war kein Kampfeinsatz. Anfangs hatte 
die UN-Truppe einen reinen Beobachterstatus für Kroatien. 
Erst als die Kämpfe sich auf bosnischen Boden verlagerten, 
weitete sich das Einsatzgebiet der UNPROFOR aus. Auch ihre 
Aufgaben wandelten sich. Sechs Monate nach Beginn der 
UNPROFOR-Mission entschied der UN-Sicherheitsrat, UN-
PROFOR in eine Friedenssicherungstruppe zu verwandeln. Sie 
sollte ermöglichen, den Balkan zu stabilisie-
ren und Friedensverhandlungen zu führen.

Aufgabe der UNPROFOR war es Schutz-
zonen (UNPA) für Menschen, die vor dem 
Krieg und ethnischen Säuberungen Zu-
flucht suchten, einzurichten. Außerdem 
sollten sie die Demilitarisierung der UNPAs 
und der Prevlaka-Halbinsel sicherstellen, 
Flugverbotszonen einrichten und humani-
täre Hilfe sicherstellen.

Die Kämpfe hielten dennoch an und es-
kalierten vor allem auf bosnischem Gebiet. 
Eine Friedenssicherung war somit nicht 
möglich, da kein Frieden herrschte. Für mi-
litärische Einsätze war die UNPROFOR aller-
dings weder befugt noch ausgestattet.

Dadurch hatte sie wenig Handlungsspiel-
raum und war auf die Zusammenarbeit mit 
den Parteien vor Ort angewiesen. Zudem 
fehlte es an Personal um die Schutzzonen 
wirksam zu verteidigen.

Der Friedenssicherungseinsatz erwies  
sich als eine äußerst unsichere und schwer 
zu erfüllende Aufgabe. Teilweise war den 
Truppen vor Ort nicht klar, wo die Grenzen  

von Schutzzonen verliefen und was deren Verteidigung 
eigentlich bedeutete. Schließlich verlor die UN sogar einige 
Schutzzonen an Kriegsparteien. Außerdem hielt die von der 
UN proklamierte Unparteilichkeit UNPROFOR davon ab, sich 
stärker in Konflikte vor Ort einzumischen.

Am 1. März 1992 stimmte die kroatische und muslimische 
Bevölkerung Bosnien-Herzegowinas in einem Referendum 
für die Abspaltung Bosnien-Herzegowinas von Jugoslawien. 
Etwa einen Monat später wurde die Unabhängigkeit Bos-
nien-Herzegowinas ausgerufen. Die bosnischen Serben da-
gegen wollten einen Verbleib in der jugoslawischen Födera-
tion. Die Kämpfe zwischen Jugoslawischer Volksarmee und 
diversen paramilitärischen Gruppen eskalierten.

Im Mai proklamierten bosnische Serben die Republik 
Srpska und wählten Radovan Karadžić zum Präsidenten. Be-
reits im April hatten bosnisch-serbische Truppen begonnen, 
Sarajevo zu belagern. Die Belagerung dauerte fast vier Jahre 
und kostete mehr als 10.000 Menschen das Leben. Die UN-
PROFOR sicherte in dieser Zeit den Flughafen von Sarajevo, 
um humanitäre Hilfe für die Stadt und ihre Umgebung zu ge-
währleisten. Erst mit dem Eingreifen der NATO mit Luftangrif-
fen 1995 zogen sich die bosnisch-serbischen Truppen zurück.

Die bosnischen Serben und Serbinnen wollten ein geein-
tes serbisches Gebiet im Osten Bosniens schaffen. Die Klein-
stadt Srebrenica war dafür strategisch wichtig. Für viele bos-
nische Muslime war sie jedoch zum Zufluchtsort geworden. 
Die UN hatte Srebrenica zur Schutzzone erklärt.

Etwa 42.000 Menschen, darunter 36.000 Flüchtlinge, hiel-
ten sich in der Stadt auf, als diese am 11. Juli 1995 von bos-
nisch-serbischen Truppen unter Ratko Mladić eingenommen 
wurde. Die rund 350 niederländischen UN-Soldaten und 
UN-Soldatinnen leisteten – auch weil das Mandat und die 
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Ausrüstung dies nicht erlaubten – keine Gegenwehr. Etwa 
25.000 Menschen flüchteten in eine sechs Kilometer ent-
fernte UN-Basis, fanden aber auch dort keinen Schutz. Die 
bosnisch-serbischen Truppen trennten Männer von Kindern 
und Frauen. Mindestens 7.000 muslimische Jungen und Män-
ner wurden anschließend getötet. Inzwischen wurden mehr 
als 6.800 Überreste der Ermordeten exhumiert, davon viele 
mithilfe von DNA-Proben identifiziert. Das Massaker in Sre-
brenica gilt als das schlimmste Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Mit dem Friedensvertrag von Dayton vom 14. Dezember 
1995 endete der Krieg in Bosnien-Herzegowina, in dem Ge-
biet wurden die zwei Teilrepubliken Srpska und Bosnien und 
Herzegowina eingerichtet.

Für die Verbrechen in Srebrenica wurden 20 Personen 
vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt, dar-
unter der serbische Präsident Slobodan Milošević, der vor 
der Urteilsverkündung starb, und der bosnische Serbenfüh-
rer Radovan Karadžić. Er wurde des Völkermords für schuldig 
gesprochen und erhielt eine 40-jährige Haftstrafe. […] Gegen 
die niederländischen UN-Soldaten und UN-Soldatinnen 
wurde kein Verfahren eröffnet. Ein Zivilgericht in Den Haag 
befand den niederländischen Staat aber für mitschuldig am 
Tod von 300 Opfern des Massakers.

Die UNPROFOR markierte den Beginn einer Krise der UN-
Friedenseinsätze. Der Friedenseinsatz wird rückblickend als 

dem Konflikt nicht angemessen eingeschätzt. Als Konse-
quenz aus den Geschehnissen in Srebrenica hat sich der Cha-
rakter der UN-Missionen verändert: Ein Mandat enthält nun 
meist auch ein robustes militärisches Vorgehen. Auch die 
NATO reagiert seither schneller und massiver mit militäri-
schen Maßnahmen.

Die Beteiligung Deutschlands an der UNPROFOR 1995 
markierte einen Paradigmenwechsel in der Rolle der Bun-
deswehr. Möglich wurde der Einsatz nachdem das Bundes-
verfassungsgericht 1994 geurteilt hatte, Auslandseinsätze 
seien dann verfassungskonform, wenn sie unter UN-Mandat 
und zur Wahrung des Friedens stattfinden, und wenn der 
Bundestag dem Einsatz zustimme. Der Deutsche Bundestag 
entschied daraufhin am 30. Juni 1995 für eine Beteiligung an 
der UNPROFOR. Vom 8. August bis 19. Dezember 1995 waren 
Soldaten der Bundeswehr an der UNPROFOR beteiligt.

Auch bei den Nachfolgemissionen unter der Leitung der 
NATO – der IFOR (Implementation Force) 1995, der SFOR (Sta-
bilisation Force) 1996 und der EUFOR (European Union Force) 
ALTHEA ab 2004 – wurden Bundeswehrsoldaten und -solda-
tinnen eingesetzt. Seitdem ist die Bundeswehr fast ununter-
brochen an Auslandseinsätzen beteiligt.

bpb (Hrsg.), „Vor 25 Jahren: UN-Sicherheitsrat beschließt Friedensmission 
UNPROFOR für Kroatien und Bosnien-Herzegowina“, Hintergrund aktuell 
vom 20. Februar 2017. Online: www.bpb.de/242979

Schwedische und dänische VN-Soldaten der UNPROFOR passieren Anfang März 1994 in einem gepanzer-

ten Fahrzeug auf ihrem Weg zum Flughafen von Tuzla eine Gruppe bosnischer Soldaten.
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Der Sudan erlebt nach der Spaltung des Militärregimes im 
April 2023 den brutalsten Bürgerkrieg seiner Geschichte. 
Über 10 Mio. Menschen sind auf der Flucht. Eine Lösung der 
seit den 1970er-Jahre andauernden bewaffneten Konflikte ist 
nicht in Sicht.

[…] Seit der Unabhängigkeit des Sudan 1956 werden die in-
ternen Konflikte und Kriege entlang dreier großer Konflikt-
linien ausgetragen: Im ersten Konflikt stehen sich auf der 
einen Seite die Kräfte des Regimes, das von der „Islamischen 
Bewegung“ und dem Militär getragenen wird, und auf der 
anderen Seite die traditionellen politischen Eliten sowie zi-
vilgesellschaftliche und demokratische Akteure gegenüber. 
Die traditionellen Eliten sind mit den beiden großen gemä-
ßigten religiösen Sekten der Umma und der Khatmiyya ver-
bunden. Der Machtkonflikt wurde vor allem durch die Isla-
misierung des politischen Lebens und die Einführung des 
islamischen Strafrechts (Scharia) seit 1983 verschärft. Die 
zweite Konfliktlinie verläuft zwischen den Eliten in Khar-
tum und den Regionen des Landes. Besonders Darfur, Süd-
Kordofan (Nubaberge) sowie der Süd- und der Ostsudan sind 
von der extremen ökonomischen und politischen Benachtei-
ligung und Marginalisierung betroffen.

Der dritte Konflikt besteht zwischen den besitzenden 
Schichten und der großen Mehrheit der Bevölkerung. Wäh-
rend in Khartum und anderen größeren Städten eine Mi-
schung aus urbanen Brotunruhen und politischem Protest 
vorherrscht, besteht in den Regionen eine komplexe Gemen-
gelage. Dort wird der Zentrum-Peripherie-Konflikt von viel-
fältigen Landnutzungskonflikten zwischen viehzüchtenden 
Nomaden und sesshaften Ackerbauern überlagert, die sich 
infolge langer Dürreperioden und zunehmender Desertifi-
kation seit Mitte der 1980er Jahre massiv verschärft haben. 
Die politische und sozio-ökonomische Ausgrenzung breiter 
Bevölkerungsgruppen wird durch die Auswirkungen des glo-
balen Klimawandels noch zusätzlich verschärft.

In den drei Konflikten geht es um die Teilhabe an den 
wirtschaftlichen Ressourcen des Landes. Die vorherrschende 
Rentenökonomie begünstigt die Kräfte des Regimes, die wei-
terhin die Ausbeutung und Verwertung der Öl- und Goldvor-
kommen kontrollieren. Besonders der Beginn der Ölförde-
rung in Sudan in den 2000er Jahren verschaffte dem Regime 
eine starke wirtschaftliche Basis. Die traditionellen Eliten in 
den Regionen, die Protestbewegungen und Rebellengruppen 
fordern einen gerechten Anteil an den Einnahmen. Beson-
ders die Rebellengruppen finanzieren sich aus der langjäh-
rigen humanitären Hilfe aus dem Ausland, die die Situation 
in den von ihnen gehaltenen Gebieten stabilisiert, wodurch 
sich die Konflikte verlängern.

In den Protesten von 2018 und 2019, die maßgeblich von 
den Berufsgenossenschaften getragen wurden, bildete sich 
ein prekäres Bündnis zwischen verschiedenen Konfliktpar-
teien in der Hauptstadt und den Regionen heraus, das den 
Sturz des langjährigen Diktators Omer al-Bashir am 11. April 
2019 durch die eigenen Armee und die RSF ermöglichte. Doch 
wandten sich die Streitkräfte schnell wieder gegen die zivi-
len Reformkräfte. Armee und RSF gingen mit massiver Ge-
walt gegen die Demonstranten vor. Bei dem „Massaker von 

Khartum“ am 3. Juni 2019 wurden mindestens 70 Zivilisten 
ermordet. Um die Situation zu beruhigen, setzte das Putsch-
regime eine zivile Regierung unter Premierminister Abdalla 
Hamdok ein. Doch de facto wurde die Regierung weiterhin 
vom Militär kontrolliert, das 2021 erneut gegen Hamdok 
putschte.

Nach dem Ausbruch der Kämpfe in Khartum hatten es die 
unterschiedlichen bewaffneten Gruppen in Darfur lange ge-
schafft, größere Kriegshandlungen abzuwenden, in dem sie 
sich mit der Unterstützung traditioneller Führer gegen die 
RSF zusammenschlossen. Nach dem Bruch des Bündnisses im 
Frühjahr 2024 kam es zu abscheulichen Massakern der RSF 
an der Zivilbevölkerung. Das Wüten der RSF führte zu einer 
ungewöhnlichen Allianz mehrerer darfurischer Rebellen-
gruppen und der sudanesischen Armee, die sich noch vor we-
nigen Jahren erbittert bekämpft hatten, um die norddarfuri-
schen Stadt El Fasher gegen die RSF zu verteidigen. Doch auch 
die Bombardierung der Stadt durch die SAF (Sudanese Armed 
Forces, Streitkräfte des Sudan) forderte große zivile Opfer. […]

Nach dem Sturz von Diktator al-Bashir und der Einset-
zung einer zivilen Regierung wurde nach schwierigen Ver-
handlungen im UN-Sicherheitsrat am 31. Dezember 2020 mit 
der Resolution 2524 die UNITAMS (United Nations Integrated 
Transition Assistance Mission) als zivile Nachfolgemission 
der UNAMID ab 2021 beschlossen. Der sudanesische Premier 
Hamdok und die zivilen Kräfte seiner Regierung hatten sich 
hingegen für eine robustere Mission, d.h. mit mehr militä-
rischen Fähigkeiten und weitreichenderen Befugnissen, v.a. 
zum Schutz der Zivilbevölkerung, ausgesprochen. Der Schutz 
der Zivilbevölkerung in Darfur wie im gesamten Sudan, zu-
letzt eine Kernaufgabe der UNAMID, ging damit in die Ver-
antwortung der sudanesischen Regierung über.

Nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges 2023 konnte die 
UNITAMS ihre Tätigkeit kaum mehr vernünftig ausüben, und 
die rund 300 Missionsmitarbeiter mussten ihre Tätigkeit nach 
Port Sudan und in die Nachbarländer verlagern. Ende Novem-
ber 2023 bat der Sudan um die sofortige Beendigung der Mis-
sion UNITAMS. Mit der Sicherheitsratsresolution 2715 vom 
1.12.2023 wurde das Mandat der UNITAMS schließlich aufge-
hoben und ihre Tätigkeit im Februar 2024 beendet, nachdem 
kurz zuvor der deutsche Missionsleiter Volker Perthes zur un-
erwünschten Person in Sudan erklärt worden war. […]

Manfred Öhm, „Sudan“, bpb.de vom 20. November 2024. Online: www.bpb.
de/54699 

Beitrag der UN-Truppen zum Friedensprozess – 
Interview mit einer Militärbeobachterin

Frau Oberstleutant Nancy W. – ihr Name ist zum Schutz ihrer 
Person abgekürzt – war als Militärbeobachterin bei der UN-
Friedensmission im Südsudan eingesetzt.

[...] Jarowinsky: Wo sind Sie im Südsudan eingesetzt?
W.: Nach der Quarantäne in der Hauptstadt Dschuba und 
den Ausbildungen zu Beginn des Einsatzes wurde ich in Torit 

   Hintergrund Sudan 
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im Süden des Landes eingesetzt. In dem relativ kleinen UN-
Camp dort wohne ich in einem Einzelcontainer. Im UN-Ein-
satz muss man sich grundsätzlich selbst versorgen. In mei-
nem Team sind noch 15 weitere Militärbeobachter aus elf 
verschiedenen Ländern, darunter auch zwei Militärbeobach-
terinnen aus Ghana und Ruanda.
Welche Aufgaben haben Sie als Militärbeobachter in der 
Mission?
Wir führen jeden Tag Ortspatrouillen in Torit und regelmä-
ßig auch längere Patrouillen in unserem Einsatzgebiet – der 
Region Ost-Äquatoria – durch. Als Militärbeobachter haben 
wir den Auftrag, die Sicherheitslage vor Ort zu beobachten 
und zu bewerten. Wir fragen die örtliche Bevölkerung nach 
Sicherheitsvorfällen, aber auch, ob Schulen vorhanden sind 
und wie die medizinische Versorgung ist. Unsere Informatio-
nen fließen dann bei der Erstellung des regionalen Lagebil-
des mit ein. 
Sind bei den Patrouillen nur militärische UN-Einsatzkräfte 
beteiligt?
Die längeren Patrouillen führen wir in der Regel gemeinsam 
mit anderen UN-Organisationen durch: etwa den Abteilun-
gen für Menschenrechte (Human Rights) und für zivile An-
gelegenheiten (Civil Affairs), der Gender-Unit, der UN-Polizei 
(UNPOL) und dem Welternährungsprogramm (World Food 
Programme). Je nach den aktuellen Herausforderungen einer 
Region – beispielsweise Nahrungsmittelknappheit aufgrund 
von Überflutungen oder Überfälle auf Hauptversorgungs-
routen – werden verschiedene UN-Bereiche an den Patrouil-
len beteiligt. Während dieser Patrouillen findet immer ein 
Treffen mit lokalen Amtsinhabern und Vertretern der Zivil-
bevölkerung, beispielsweise von Jugend- und Frauenorgani-
sationen, statt. Alle UN-Teams haben dabei ihre eigenen The-
menschwerpunkte.
Die zivil-militärisch gemischten Patrouillen sind sehr sinn-
voll. Einerseits ist dadurch der Frauenanteil deutlich höher, 
sodass wir einfacher Zugang zur weiblichen Bevölkerung fin-
den. Andererseits gibt es in den zivilen UN-Teams mehr süd-
sudanesische Mitarbeiter, welche die verschiedenen Landes-
sprachen beherrschen. Da viele Einheimische kein Englisch 
sprechen, kann es ansonsten zu Sprachbarrieren kommen. 
Bei größeren Patrouillen ist zusätzlich auch ein Sprachmitt-
ler dabei. […]
Mit welchen Maßnahmen wollen die UN zur Verbesserung 
der Lage im Südsudan beitragen?
Die UN-Organisationen führen sehr gute Projekte mit der 
lokalen Bevölkerung durch. Dabei ist auch der kleinste 
Schritt immer ein Schritt nach vorn. Es gibt unter anderem 
sogenannte ,,quick-impact projects'', schnell wirksame Pro-
jekte mit einem Budget von bis zu 30.000 Dollar. Dadurch 
wurde beispielsweise der Bau von ,,safe houses'' für bedrohte 
Frauen und Kinder finanziert. Das ,,civil affairs team'' initi-
iert und moderiert zudem den Friedensdialog zwischen ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel, gewaltfreie 
Konfliktlösungsansätze zu finden.
Auch bilden die UN und Nichtregierungsorganisationen die 
Menschen darin aus, Landwirtschaft effizienter zu betrei-
ben. Der Boden ist fruchtbar und man kann das ganze Jahr 

über ernten. Die Bevölkerung wäre grundsätzlich dazu in der 
Lage, sich selbst zu versorgen.
Während einer gemeinsamen Patrouille mit UNPOL und 
dem ,,human rights team'' haben wir Militärbeobachter die 
örtlichen Sicherheitskräfte darin unterrichtet, wie sie ihren 
Dienst unter Einhaltung der Menschenrechte ausüben kön-
nen, beispielsweise bei der Durchsuchung verdächtiger Per-
sonen. Dabei haben wir die Beteiligten sensibilisiert, dass 
alle Personen ein Recht auf faire Behandlung sowie ein or-
dentliches Gerichtsverfahren haben. [...]
Die UN fordern, den Frauenanteil in Friedensmissionen zu 
erhöhen. Kann eine stärkere Beteiligung von Frauen dazu 
beitragen, UN-Missionen bei der Mandatserfüllung erfolg-
reicher zu machen?
Ja, ich denke schon. Ein Teil des Mandates von UNMISS ist es, 
die weibliche Zivilbevölkerung stärker am Friedensprozess 
zu beteiligen. Wenn nur Männer in den Prozess eingebun-
den sind, prägen sie die Strukturen nach ihren Interessen 
und die Bedürfnisse von Frauen finden keine Berücksichti-
gung. Studien belegen aber, dass Friedensverträge erfolg-
reicher sind, wenn Frauen im Verhandlungsprozess und bei 
der Ausgestaltung der Verträge beteiligt waren. […] Wichtig 
ist es meiner Ansicht nach, dass weibliche UN-Einsatzkräfte 
insbesondere in Führungspositionen daran mitarbeiten, die 
Strukturen und Prozesse so zu verändern, dass die Bedürf-
nisse von Frauen stärker berücksichtigt werden. Deshalb ist 
es sinnvoll, den Frauenanteil genau in diesen Positionen zu 
erhöhen. [...]

Hanna Jarowinsky im Interview mit Nancy W., „UN-Mission im Südsudan: 
‚Veränderungen brauchen Zeit‘“, Webseite des Bundesministeriums der Ver-
teidigung vom 12. November 2021. Online: www.bmvg.de/de/aktuelles/un-
mission-im-suedsudan-veraenderungen-brauchen-zeit-5259626

Der Sudan
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Es waren die unvorstellbaren Menschheitsverbre-
chen des Zweiten Weltkrieges wie die Shoah, der 
durch das Deutsche Reich verübte Völkermord an 
den europäischen Jüdinnen und Juden, welche die 
Gründungsstaaten der Vereinten Nationen (VN) 
1945 dazu bewegten, den weltweiten Schutz grund-
legender Menschenrechte zur zweiten Säule ihrer 
Arbeit neben der Friedenssicherung zu machen. Sie 
folgten dabei der Einsicht, dass das Schicksal von 
Menschen nicht einfach der Willkür einer (Gewalt-)
Herrschaft unter dem Schutz staatlicher Souverä-
nität unterworfen sein darf. In dieser Perspektive 
stellt die Beachtung grundlegender humanitärer 
Standards ein gemeinsames Anliegen der gesam-
ten Menschheit dar, das auch das innerstaatliche 

Handeln einer Regierung bindet und das dem le-
gitimen Anspruch von Staaten auf Achtung ihrer 
Souveränität Grenzen setzt.

Damit wiederum stellt sich eine Reihe schwieri-
ger Fragen: Wer ist befugt, welche menschenrecht-
lichen Normen aufzustellen und ihre internationale 
Beachtung einzufordern? Mittels welcher Mechanis-
men können diese wirkungsvoll überwacht werden? 
Wie kann die Einhaltung von Menschenrechten 
durch internationale Unterstützung gefördert wer-
den? Und schließlich: Welche Maßnahmen kann die 
internationale Gemeinschaft im Falle gravierender 
Menschenrechtsverletzungen ergreifen, wenn die 
verantwortlichen Regierungen zu deren Abstellung 
nicht in der Lage oder nicht willens sind?

Weltweiter Menschenrechtsschutz 
durch die Vereinten Nationen 
Menschenrechtsschutz gehört zu den Hauptaufgaben der Vereinten Nationen. Häufig gerät er in Konflikt 
mit den Souveränitätsansprüchen von Mitgliedstaaten. Wie kann beides in Einklang gebracht werden?

SVEN BERNHARD GAREIS 
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Die Vereinten Nationen haben hierfür den Weg 
zunächst der Erklärung und dann der systema-
tischen Erfassung aller Menschenrechte in zahl-
reichen Vertragswerken (Kodifizierung) sowie der 
Schaffung von juristischen und politischen Schutz-
mechanismen gewählt. Im Mittelpunkt steht dabei 
immer die Mitwirkung von Staaten und Regierun-
gen – aber auch von gesellschaftlichen Akteuren 
und Individuen – am Menschenrechtsschutz auf 
der Grundlage eines Verständnisses von Souveräni-
tät als Verantwortung für die in ihrem Hoheitsge-
biet lebenden Menschen. Dies hat sich als ein prag-
matischer und im Ergebnis auch erfolgreicher Weg 
erwiesen. Er war und ist aber auch schwierig und 
langwierig, weil in der politischen Praxis das Ver-
hältnis von universalen Menschenrechtsansprü-
chen und staatlicher Souveränität immer wieder 
verhandelt und justiert werden muss.

Die Internationale  
Menschenrechtscharta

Anders als im Falle der Friedenssicherung enthält 
die VN-Charta keine eigenen Kapitel und Vorschrif-
ten zur Ausgestaltung des Menschenrechtsschutzes 
durch die VN. Diese scheiterten 1945 ebenso wie die 
Aufnahme eines Menschenrechtskatalogs am Wi-
derstand vor allem der Sowjetunion und Großbri-
tanniens, die der neuen Organisation keine Kompe-
tenzen zum Eingreifen in die Staatensouveränität 
geben wollten. Allerdings betont bereits die Prä-
ambel der Charta den „Glauben an die Grundrechte 
des Menschen, an Würde und Wert der menschli-
chen Persönlichkeit“. Zudem ist in Artikel 1, Ziffer 
3 festgelegt, „eine internationale Zusammenarbeit 
herbeizuführen, um […] Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne 
Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Spra-
che oder der Religion zu fördern und zu festigen.“ In 
Artikel 55 (c) findet sich ein Verweis auf die „allge-
meine Achtung und Verwirklichung der Menschen-
rechte und Grundrechte“ und in Artikel 68 wird 
explizit die Schaffung einer Kommission zur Förde-
rung der Menschenrechte festgelegt. Damit gibt die 
Charta einen programmatischen Rahmen für den 
Menschenrechtsschutz vor, dessen konkrete Ausge-
staltung durch weitere Verträge und Schutzmecha-
nismen aber außerhalb der Charta verortet wird.

1946 gründete der Wirtschafts- und Sozialrat 
(ECOSOC) die VN-Menschenrechtskommission 
(MRK) und beauftragte sie, eine internationale 
Menschenrechtscharta vorzulegen. Schnell wurde 
jedoch klar, dass ein rechtlich bindendes Dokument 
angesichts der politischen Differenzen zwischen 
den Lagern des aufziehenden Kalten Krieges nicht 
erreichbar war. Die unter dem Vorsitz von Elea-
nor Roosevelt (1884–1962) tagende MRK beschloss 
daher, zunächst einen umfassenden Menschen-
rechtskatalog in Form einer unverbindlichen Erklä-
rung vorzulegen und dann in Verhandlungen über 
bindende Menschenrechtsverträge einzusteigen. 

Auf dieser Grundlage gelang es der Kommission 
rasch, in 30 Artikeln ein Menschenrechtsstatut vor-
zulegen, welches als die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (AEMR; Universal Declaration of 
Human Rights) am 10. Dezember 1948 in Paris von 
der VN-Generalversammlung als Resolution 217 
(III) mit 48 Ja-Stimmen bei acht Enthaltungen ver-
abschiedet wurde.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Gleich in Artikel 1 setzt die AEMR dem nationalso-
zialistischen Rassenwahn ihre wichtigste Aussage 
entgegen: „Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste 
der Brüderlichkeit begegnen.“ In Artikel 2 folgt das 
hieraus resultierende Diskriminierungsverbot, be-
vor in Artikel 3 bestimmt wird: „Jedermann hat 
das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der 
Person.“ In den nachfolgenden Artikeln wird dieses 
Fundamentalrecht dann durch zahlreiche bürger-
liche und politische Einzelrechte weiter ausgestal-
tet. Hierzu gehören das Verbot der Sklaverei (Artikel 
4) wie auch der Folter (Artikel 5), der Anspruch auf 
rechtsstaatliche Behandlung (Artikel 7) und faire 
Gerichtsverfahren (Artikel 10 u. 11), der Schutz der 
Privatsphäre (Artikel 12), des Eigentums (Artikel 17), 
der Meinungs- (Artikel 18) und Versammlungsfrei-
heit (Artikel 20) sowie das Recht, eine Familie zu 
gründen (Artikel 16). Für das Jahr 1948 durchaus 
nicht selbstverständlich wurde diesen klassischen 
Rechten auch ein individueller Anspruch auf politi-
sches Asyl (Artikel 14) sowie auf eine eigene „Staats-
angehörigkeit“ (Artikel 15) hinzugefügt. Mit Artikel 
21 werden breite politische Teilhaberechte begrün-
det, die bereits ein „Menschenrecht auf Demokratie“ 

Die VN-Generalversammlung verabschiedet am 10. Dezember 1948 im Palais de Chaillot in Paris,  

Frankreich, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.

Verabschiedung  
der Menschen
rechtscharta mit  
48 Ja-Stimmen und  
acht Enthaltungen
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»�Wenn wir der Erklärung heute zustimmen, 
dann ist es von größter Wichtigkeit, sich den 
Charakter dieses Dokuments klar vor Augen zu 
halten: Sie ist kein Vertrag; sie ist kein interna-
tionales Abkommen. … Sie ist eine Erklärung 
von Grundsätzen über menschliche Rechte und 
Freiheiten, ... ein von allen Völkern und Nationen 
zu erreichendes gemeinsames Ideal.«
ELEANOR ROOSEVELT

Eleanor Roosevelt mit einem Poster der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte (in englischer Sprache), Lake Success (New York), 

November 1949. Sie war US-Delegierte in der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen und 1946 die erste Vorsitzende der VN-

Menschenrechtskommission. 

Vereinte Nationen



   Die UN-Behindertenrechtskonvention

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist als inter-
nationales Vertragswerk zum Schutz der Menschenrechte 
2008 international in Kraft getreten. Sie ist nunmehr für 186 
Staaten der Vereinten Nationen (UN) rechtsgültig (Stand: 1. 
Juni 2023); für Deutschland ist sie seit dem 26.3.2009 recht-
lich verbindlich. Sie nimmt hierzulande den Rang eines Bun-
desgesetzes ein. Alle staatlichen Stellen in Bund und Län-
dern müssen die UN-BRK damit beachten.

Das Ziel des Übereinkommens ist es, die gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe und den Genuss der Menschen-
rechte für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen (vgl. 
dort Art. 1). Die UN-BRK enthält damit keine Sonderrechte 
oder Privilegien für „Behinderte“, sondern sie konkretisiert 
den allgemeinen menschenrechtlichen Anspruch auf Gleich-
heit in Würde und Freiheit so, wie es die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte von 1948 bereits proklamierte.

Damit die UN-BRK aber nicht Theorie bleibt oder sich als 
Stoff für Sonntagsreden erschöpft, verpflichtet das völkerrecht-
liche Instrument den Staat, dieses „Versprechen“ mit geeigne-
ten Maßnahmen praktisch einzulösen (vgl. Art. 4 UN-BRK).

Die UN-BRK sieht vor (Art. 35 UN-BRK), dass ein Staat re-
gelmäßig von den Vereinten Nationen überprüft wird. Da-
bei begutachtet ein unabhängiges Expertengremium, ob die 
Rechte gewährleistet sind und wie im Allgemeinen die Um-
setzung im Land gelingt. Grundlage für die Befassung ist ein 
Bericht des Staates sowie anderer unabhängiger Quellen. […]

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 2009 war Deutschland al-
les andere als eine inklusive Gesellschaft. Denn in den Lebens-
bereichen Bildung, Wohnen und Arbeit gab es zum Beispiel 
viele Strukturen, die eher eine trennende Wirkung hatten und 
Menschen mit Behinderungen praktisch aussonderten:

67.000 Menschen mit Beeinträchtigung lebten 2008 in gro-
ßen, für sie geschaffenen Wohneinrichtungen. In Werkstät-
ten – fern vom ersten Arbeitsmarkt – waren zur gleichen Zeit 
228.000 Menschen beschäftigt. Über 385.000 Schülerinnen 
und Schüler, (also 80 Prozent der Personen mit einem sonder-
pädagogischen Förderbedarf insgesamt) besuchten keine all-
gemeine Schule, sondern Sonder- oder Förderschulen. 

Die Sondersysteme in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 
Bildung galten und gelten bei vielen in Deutschland als Errun-
genschaften der Nachkriegsentwicklung. Menschen, die sie 
nutzen, kritisieren sie in der Regel nicht grundsätzlich, sondern 
schätzen sie auch mangels echter Alternativen im Mainstream.

Dennoch kritisierte der UN-Ausschuss der Vereinten Na-
tionen […] im Jahre 2015 die Existenz dieser Einrichtungen. 
Als Sondersysteme grenzten sie Menschen aus und stünden 
unter Verdacht, Menschen mit Behinderungen den Weg (zu-
rück) in den Mainstream eher zu erschweren als zu beför-
dern. Besser im Sinne der UN-BRK sei es, gleich alle Systeme 
von Anfang an inklusiv zu gestalten – sei es im Bereich Woh-
nen, Arbeit oder Bildung. […]

Kritik der ersten Jahre galt zum Beispiel auch den soge-
nannten Wahlrechtsausschlüssen: Schätzungsweise über 
85.000 Menschen waren wegen ihrer Behinderung von Bun-
des- und den allermeisten Landtagswahlen ausgeschlossen.
Die Wahlrechtsausschlüsse sind heute für die Bundes- und 
Landtagswahlen überwunden. Den Anstoß zu diesen posi-
tiven Veränderungen gaben Menschen mit Behinderungen 

selbst. Eine Gruppe von Einzelpersonen beschwerte sich vor 
dem Bundesverfassungsgericht. Sie hatten zur Bundestags-
wahl 2013 keinen Wahlschein erhalten. Nach langem Zögern 
gab ihnen das Gericht in Karlsruhe im Januar 2019 – kurz vor 
der darauffolgenden Bundestagswahl – Recht, was zu einer 
Änderung der Bundesgesetzgebung führte und die Ände-
rung zahlreicher Landesgesetze nach sich zog.

Valentin Aichele, „UN-Behindertenrechtkonvention – Anspruch und 
Wirklichkeit“, bpb.de vom 6. Juni 2023. Online: www.bpb.de/521733 

Kritik an ihrer Umsetzung in Deutschland
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat die weiter-
hin unzureichende Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland bemängelt. „Ein echter Para-
digmenwechsel in Politik und Gesellschaft hin zu Inklusion 
und Selbstbestimmung ist auch 14 Jahre nach Inkrafttreten 
der UN-Behindertenrechtskonvention nicht festzustellen“, 
teilte das Institut mit. Die Dynamik bei der Umsetzung habe 
in Bund, Ländern und Kommunen trotz einiger Fortschritte 
inzwischen deutlich nachgelassen.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist als unab-
hängige Menschenrechtsinstitution bei den Vereinten Natio-
nen akkreditiert. Eine bei ihr angesiedelte Monitoring-Stelle 
überwacht die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention in Deutschland.

In der Abwägung unterschiedlicher politischer Prioritä-
ten habe die Konvention spürbar an Gewicht verloren, sagte 
Leander Palleit, Leiter der Monitoring-Stelle, zur Vorlage eines 
Berichts zur Lage von behinderten Menschen in Deutschland. 
Dieser wurde anlässlich einer bevorstehenden Prüfung durch 
den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen am 29. und 30. August [2023] in Genf erstellt.

Konkret kritisiert die Monitoring-Stelle vor allem das 
stark ausgebaute System von Sonderstrukturen in Deutsch-
land – sowohl in der schulischen Bildung und bei der Be-
schäftigung in Werkstätten als auch in Form von großen 
stationären Wohneinrichtungen. „Es wird zwar viel über In-
klusion diskutiert, konsequent in die Tat umgesetzt wird sie 
allerdings nicht“, sagte Palleit.

Der Bericht weist darauf hin, dass in vielen Bereichen 
Menschen mit Behinderungen und ihre Bedürfnisse nach 
wie vor kaum oder gar nicht mitgedacht werden. So fehle ein 
durchgängiges Bewusstsein für Barrierefreiheit als Grund-
voraussetzung einer gleichberechtigten Teilhabe, hieß es. 
Das gelte beispielsweise für Wohnungsbau, Katastrophen-
schutz sowie Zugang zu Arztpraxen.

Probleme, wie etwa fehlende Verpflichtungen zur Bar-
rierefreiheit im privaten Sektor, seien zwar seit Langem be-
kannt, aber politisch nicht bearbeitet. „Hier fehlt es an der 
notwendigen menschenrechtlich gebotenen politischen 
Priorisierung“, hieß es in dem Bericht.

David Rech, „Institut bemängelt Umsetzung von Behindertenrechten in 
Deutschland“, ZEIT Online vom 15. August 2023. Online: www.zeit.de/ge-
sellschaft/2023-08/deutsches-institut-menschenrechte-un-behinderten-
rechtskonvention-mangel
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anklingen lassen, bevor dann Artikel 22 fordert:  
„Jedermann hat als Mitglied der Gesellschaft Recht 
auf soziale Sicherheit und hat Anspruch darauf, 
durch innerstaatliche Maßnahmen und internatio-
nale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der 
Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates in 
den Genuss der für seine Würde und die freie Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
zu gelangen.“ Auch dieser grundlegende Anspruch 
wird in den folgenden Artikeln näher ausgeführt, 
indem dort das Recht auf bezahlte und menschen-
würdige Arbeit (Artikel 23), grundlegende Lebens-
standards (Artikel 25), Bildung (Artikel 26) und kul-
turelle Teilhabe (Artikel 27) festgeschrieben wird. 

Artikel 28 wiederum eröffnet allen Menschen das 
Recht, in einer sozialen und internationalen Ord-
nung zu leben, in der die in der AEMR niederge-
legten Rechte verwirklicht werden können. Den 
Anregungen aus dem asiatisch-konfuzianischen 
Kulturkreis aber auch der sozialistischen Welt ent-
spricht Artikel 29, der dem Individuum neben allen 
Rechten auch bestimmte Pflichten an der Gemein-
schaft auferlegt. Artikel 30 jedoch limitiert mögliche 
Beschränkungen der Rechte zugunsten der Pflich-
ten zumindest dahingehend, dass erstere nicht ab-
geschafft werden dürfen. Insgesamt spiegelt die 
AEMR die Interdependenz (= gegenseitige, mitein-
ander verflochtene Abhängigkeit) unterschiedlicher 
Gruppen von Menschenrechten wider, für die sich 
später das Generationen-Modell einbürgerte. 

Als Resolution der VN-Generalversammlung 
entfaltete die AEMR keine rechtliche Bindungs-
kraft. Das Bekenntnis zu ihr fiel den Staaten aber 
gerade deshalb leicht, weil die Umsetzung in deren 
eigener Zuständigkeit verblieb. So entstand mit der 
AEMR ein universal akzeptierter Bestand an Men-
schenrechtsnormen, der die Basis für die weiter-
gehenden und vor allem verbindlichen Menschen-
rechtsverträge bildete.

Die großen Menschenrechtsverträge:  
Zivil- und Sozialpakt

Mit der Erarbeitung und Verabschiedung der AEMR 
war der erste Schritt zur Internationalen Men-
schenrechtscharta rasch und erfolgreich vollzogen 
worden. Die Arbeit an einem völkerrechtlichen 

Vertragswerk zum Schutz der in der AEMR nie-
dergelegten Menschenrechte gestaltete sich indes 
schwierig, weil angesichts der Systemrivalität zwi-
schen den USA und der Sowjetunion weltanschau-
lich geprägte Auffassungsunterschiede sowohl hin-
sichtlich der zu schützenden Rechte als auch der 
Verfahren zu ihrer Überwachung etwa über indivi-
duelle Beschwerden hervortraten. 

Die VN-Menschenrechtskommission (MRK) hatte 
1949 einen ersten, achtzehn Artikel umfassenden 
Entwurf für einen Pakt über bürgerliche und poli-
tische (Schutz-)Rechte vorgelegt, der die Empfeh-
lungen vor allem westlicher Regierungen berück-
sichtigte. Er beinhaltete aber keine Festlegungen 
bezüglich wirtschaftlicher, sozialer und kulturel-
ler (Teilhabe-)Rechte, auf denen die sozialistischen 
Staaten bestanden. Nach vielen Diskussionen ver-
langte die Generalversammlung schließlich die 
Ausarbeitung zweier getrennter Verträge.

Es folgten lange Jahre der Diskussion jedes ein-
zelnen Artikels, da die Mitgliedschaft der VN durch 
den Prozess der Dekolonisation stark gewachsen 
und viel heterogener geworden waren. Am 16. 
Dezember 1966 wurden schließlich der Internatio-
nale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(ICCPR; auch Zivilpakt) einschließlich eines Fakul
tativprotokolls – einer unabhängigen Ergänzung 
des Paktes, die freiwillig unterzeichnet wird – zur 
Individualbeschwerde sowie der Internationale 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (ICESCR; auch Sozialpakt) einstimmig durch 
Resolution 2200 A (XXI) der Generalversammlung 
angenommen. Beide Pakte bilden seither zusam-
men mit der AEMR die Internationale Menschen-
rechtscharta. 1989 wurde der Zivilpakt um ein Fa-
kultativprotokoll zur Abschaffung der Todesstrafe 
ergänzt, 2008 verabschiedete die VN-Generalver-
sammlung das Fakultativprotokoll zum Sozialpakt 
über die Zulassung von Individualbeschwerden. 

Wie schwer den Staaten die Akzeptanz inter-
nationaler Kontrolle ihrer Menschenrechtspolitik 
weiterhin fiel, zeigt das zögerliche Ratifikationsver-
halten, also die offizielle, rechtlich verbindliche Be-
stätigung durch die Staaten, die zuvor unterzeichnet 
hatten: Beide Pakte traten erst 1976 in Kraft, nach-
dem jeweils 35 Staaten ihre Ratifikationsurkunden 
beim VN-Generalsekretär hinterlegt hatten. Beide 
Pakte enthalten eine Reihe gemeinsamer Bestim-
mungen, wie das Diskriminierungsverbot und das 
Gleichberechtigungsgebot, unterscheiden sich aber 
hinsichtlich der Gruppen zu schützender Rechte, 
ihrer Durchsetzungsfähigkeit und den Möglichkei-
ten zu ihrer Einschränkung. So können die Rechte 
aus dem Zivilpakt ohne weiteres in staatliche Ver-
pflichtungen überführt werden, der Sozialpakt ver-
langt dagegen von seinen Mitgliedern, aktiv auf die 
Verwirklichung der in diesem Pakt anerkannten 
Teilhaberechte hinzuarbeiten. Beide Pakte verfü-
gen zudem über unabhängige Überwachungsme-
chanismen (Vertragsausschüsse; ↗ S. 41). 

Der langen Dauer ihrer Entwicklung zum Trotz ge-
lang mit der Internationalen Menschenrechtscharta 
der Durchbruch in den weltweiten Bemühungen 

»�Alle Menschen sind frei und gleich  
an Würde und Rechten geboren.  
Sie sind mit Vernunft und Gewissen  
begabt und sollen einander im 
Geiste der Brüderlichkeit begegnen.«
�Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Vereinte Nationen
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   Was sind Menschenrechte?

Der Begriff „Menschenrechte“ legt eine materiell-rechtliche 
Klarheit nahe, die bei näherem Hinsehen so nicht gegeben 
ist. Als wesentliche Grundlage kann aber gelten, dass es sich 
dabei um ein Set von Rechten handelt, die jedem Menschen 
einfach kraft seiner Geburt und unabhängig von Geschlecht, 
Alter, Religion, ethnischer, nationaler, sozialer Herkunft oder 
sexueller Orientierung zu eigen sind. Als wichtigste Gruppen 
(im VN-Sprachgebrauch auch „Generationen“ genannt) von 
Menschenrechten gelten: 
1) �klassische individuelle Schutzrechte vor staatlicher bzw. 

gesellschaftlicher Willkür, wie das Recht auf Leben und 
Unversehrtheit, auf Freiheit der Meinung, Rede oder Reli-
gion, auf Rechtsstaatlichkeit

2) �soziale, wirtschaftliche und kulturelle Anspruchs- und 
Teilhaberechte wie Bildung, Arbeit, menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen oder materiell gesicherte Existenz

3) �kollektive Ziele wie ein Recht auf Entwicklung, eine ge-
sunde Umwelt oder das Recht auf Frieden 

Die diesen Generationen zugrundeliegenden Auffassungen 
offenbaren einerseits kategoriale Unterschiede im Verständ-
nis von Menschenrechten, die geeignet sind, die Menschen-
rechtsidee politisch-ideologisch zu instrumentalisieren. So 
betonten westliche Staaten eher die Freiheitsrechte und so-
zialistische Staaten eher die Teilhaberechte. Andererseits je-
doch stehen sie in einem engen, einander ergänzenden Sinn-
zusammenhang, weshalb auch von der Interdependenz der 
Menschenrechte gesprochen wird. Dieser Zusammenhang 
wird bereits im Rechtskatalog der am 10. Dezember 1948 von 
der VN-Generalversammlung verabschiedeten Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR) deutlich.

   Zur Universalität der Menschenrechte

In ihrer Präambel wird die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte „als das von allen Völkern und Nationen zu er-
reichende gemeinsame Ideal“ bezeichnet. Tatsächlich war 
das Streben nach Universalität der in der Erklärung nieder-
gelegten Menschenrechte ein zentrales Anliegen der Auto-
rinnen und Autoren der AEMR. Die achtzehn Mitglieder der 
Menschenrechtskommission entstammten den unterschied-
lichsten politischen, religiösen oder gesellschaftlich-tradi-
tionalen Hintergründen, vermieden es aber, diese direkt in 
die Formulierung der Rechte einfließen zu lassen. Den alle 
Kulturen vereinenden Ausgangspunkt bildete dabei die 

staatlichen, religiösen und gesellschaftlichen Bestimmun-
gen vorgelagerte Menschenwürde – in Anlehnung an Im-
manuel Kant – verstanden als „Selbstbestimmung über die 
eigenen Belange“ (Dietmar von der Pfordten, Philosoph).

Der Philosoph und Historiker Heiner Bielefeldt schlägt vor, 
die Universalität der Menschenrechte aus gemeinsamen Un-
rechtserfahrungen abzuleiten: Die Willkürliche Diskriminie-
rung und Verletzungen elementarer Persönlichkeitsrechte 
werden kulturübergreifend als falsch und der Schutz vor ih-
nen als richtig wahrgenommen. 

Das Büro der Vereinten Nationen (UNOG) in Genf (r.) ist neben dem New Yorker Quartier (l.) der zweite Hauptsitz der VN,  

in ihm ist auch der Menschenrechtsrat angesiedelt. Die Allée des Nations, mit den Flaggen der VN-Mitgliedstaaten,  

führt zum Palais des Nations, dem Genfer Büro.
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um einen wirksamen Schutz des Individuums vor 
staatlicher und gesellschaftlicher Willkür. Auf ihrer 
Grundlage haben sich die Menschenrechte im glo-
balen öffentlichen Bewusstsein zunehmend als ein 
kollektives Gut etabliert. 

Umfassender Menschenrechts-
schutz – Abkommen und  
Mechanismen

Unmittelbar nach ihrer Gründung und der Ausar
beitung der AEMR unternahmen die MRK wie auch 
die ebenfalls 1946/47 gegründete Kommission zur 
Rechtsstellung der Frau umfangreiche Aktivitäten 
zur Verhinderung von Diskriminierung und zum 
Minderheitenschutz. Im Vordergrund stand dabei 
das Bemühen, Personengruppen, die besonders 
häufig und gravierenden Menschenrechtsverlet-
zungen ausgesetzt waren und sind, adäquate Hilfe 
zukommen zu lassen. Diese Bemühungen wurden 
durch die 1993 in Wien abgehaltene VN-Weltkon-
ferenz für Menschenrechte weiter verstärkt und 
führten zu einem Schub an Ratifikationen, neuen 
Übereinkommen und Institutionen (zum Stand der 
Ratifikation der Abkommen ↗ Grafik auf S. 37).

Abkommen

So sorgten die Erinnerung an die Shoah, aber auch 
die rassistische Diskriminierung im Apartheid
system Südafrikas und vor allem die große Zahl 
in den 1950er- und 1960er-Jahren aus der Koloni-
sation befreiter Staaten dafür, dass das 1965 abge-
schlossene Internationale Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
bereits 1969 in Kraft treten konnte. 

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist 
zwar bereits in der VN-Charta in Präambel und Art. 
1, Ziff. 3 verankert. Dennoch bedurfte es langer und 
großer Bemühungen, wie der Ausrufung des Inter-
nationalen Jahrs der Frau (1975) und der „Dekade 
der Frau“ (1976–1985), um weltweit ein größeres öf-
fentliches Bewusstsein für die Menschenrechte der 
Frauen zu schaffen. Das wichtigste Ergebnis in den 
Bemühungen um die Frauenrechte bildete – jeden-
falls im rechtlichen Kodifikationsprozess – die 1979 
verabschiedete und 1981 in Kraft getretene Konven-
tion über die Beseitigung jeder Form der Diskrimi-
nierung der Frau. Die Konvention ist sowohl auf der 
Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 wie auch 
auf der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking aus-
drücklich bestätigt worden.

Folter und erniedrigende Behandlung gehören 
zu den offenkundigsten Verstößen gegen die Men-
schenwürde. Diese noch immer in vielen Staaten 
der Welt verbreiteten Praktiken abzuschaffen, ist 
das Ziel der Anti-Folter-Konvention, die 1984 durch 
die Generalversammlung angenommen wurde 
und 1987 in Kraft trat.

Der Schutz von Kindern als besonders schwa-
chen und gefährdeten Personen gehört zu den 

zentralen Zielen des internationalen Menschen-
rechtsschutzes und ist bereits in der AEMR sowie 
dem Zivil- und Sozialpakt verankert. Vielfältige 
Aktivitäten zur Mobilisierung des weltweiten Inte-
resses an diesem Anliegen führten schließlich zur 
Konvention über die Rechte des Kindes, die 1989 
angenommen wurde und 1990 in Kraft trat. Ihr 
gehören 196 Staaten und Gebiete an, darunter alle 
VN-Mitgliedstaaten außer den USA. Die Konven-
tion wird ergänzt durch drei Zusatzprotokolle: zum 
Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten, 
zum Schutz vor sexueller Ausbeutung sowie zur Zu-
lassung von Individualbeschwerden. 

Arbeitsmigration ist seit Jahrzehnten ein welt-
weit verbreitetes und wachsendes Phänomen. Oft 
sehen sich Wanderarbeiterinnen und -arbeiter in 
den Aufnahmestaaten jedoch Arbeitsbedingungen 
ausgesetzt, die weit unter den durch die Internatio-
nale Arbeitsorganisation (ILO) oder andere Insti-
tutionen festgelegten Standards liegen. Um ihnen 
zu einer zumindest basalen menschenrechtlichen 
Absicherung zu verhelfen, wurde 1990 die Inter-
nationale Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehöri-
gen verabschiedet. Allerdings dauerte es mehr als 
zwölf Jahre, bis die Konvention 2003 in Kraft treten 
konnte. Im Januar 2025 waren ihr erst 60 Staaten 
beigetreten, darunter keines der größeren Ziellän-
der von Arbeitsmigration. 

Fragen im Zusammenhang mit Behinderungen 
wurden lange nicht als Menschenrechtsangelegen-
heit, sondern eher unter den Vorzeichen der Ge-
sundheits- oder Sozialfürsorge betrachtet. Vom 1981 
durch die VN ausgerufenen „Jahr der Behinderten“ 
dauerte es 25 Jahre, bis die VN-Generalversamm-
lung 2006 das Internationale Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
annahm, das dann 2008 in Kraft trat. Seine Bestim-
mungen sind auf die Bedürfnisse der betroffenen 
Menschen zugeschnitten und geben den Regierun-
gen, Parlamenten und Gesellschaften klare Orien-
tierungen, welche Bedingungen für ein würdiges 
Dasein von Menschen mit Behinderungen geschaf-
fen werden müssen. 

Als bislang letzter internationaler Menschen-
rechtsvertrag trat 2010 das Internationale Über-
einkommen zum Schutz aller Personen vor dem 
Verschwindenlassen in Kraft. Lange galt das Ver-
schleppen und Verschwindenlassen missliebi-
ger Personen als Machtwerkzeuge von Militärdik-
taturen. In der Zwischenzeit ist das erzwungene 
Verschwinden zu einem globalen Phänomen mit 
zehntausenden von Opfern in mehr als einhundert 
Ländern geworden. Das Übereinkommen bestätigt 
das Verbot des Verschwindenlassens und schließt 
jede Möglichkeit zu dessen Rechtfertigung aus. Der 
niedrige Stand der Ratifikationen zeigt jedoch, dass 
es bis zu einer weltweiten Gültigkeit der Bestim-
mungen noch ein weiter Weg ist. 

Vereinte Nationen
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Eleanor Roosevelts führende Rolle als Vorsitzende des Redaktionsausschusses für die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist gut dokumentiert. 

Aber auch andere Frauen spielten eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung des Dokuments. Hier hält die Unterkommission für die Stellung der Frau 

eine Pressekonferenz in der Delegiertenlounge ab. V.l.n.r.: Angela Jurdak (Libanon), Fryderyka Kalinowski (Polen), Bodil Begtrup (Dänemark), Minerva 

Bernardino (Dominikanische Republik) und Hansa Mehta (Indien), New York, Mai 1946.

Name des Abkommens
in Kraft  

getreten 
am

ratifiziert  
unter 193 

Staaten

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD) 4.1.1969 182

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR, Sozialpakt) 3.1.1976 173
Fakultativprotokoll zum Sozialpakt zur Individualbeschwerde 5.5.2013 31

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR, Zivilpakt) 23.3.1976 174
Fakultativprotokoll zum Zivilpakt zur Individualbeschwerde 23.3.1976 119
2. Fakultativprotokoll zum Zivilpakt zur Abschaffung der Todesstrafe 11.7.1991 92

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) 3.9.1981 189
Fakultativprotokoll zur Frauenrechtskonvention zur Individualbeschwerde 22.12.2000 115

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT) 16.6.1987 175
Fakultativprotokoll zur Anti-Folter-Konvention 22.6.2006 94

Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC) 2.9.1990 196
Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention zu Kindern in bewaffneten Konflikten 12.2.2002 173
Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention zum Schutz von Kindern vor Kinderhandel, Kinderprostitution und 
Kinderpornographie

18.1.2002 178

Fakultativprotokoll zur Individualbeschwerde 14.4.2014 53

Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitern (ICMW) 1.7.2003 60

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) 3.5.2008 191
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 3.5.2008 107

Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen gegen das Verschwindenlassen (CPED) 23.12.2010 77

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des Amts des Hochkommissars für die Menschenrechte (Stand: Mai 2025) 
Laufend aktuell: https://indicators.ohchr.org/

Umfassende Kodifikation von Menschenrechten
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   �UN-Hochkommissariat dokumentiert schwere  
Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang

Viele haben nicht mehr daran geglaubt, doch Michelle Ba-
chelet hat Wort gehalten: Die UN-Hochkommissarin für 
Menschenrechte hat am Mittwoch [31. August 2022, Anm. 
d. Red.], ihrem letzten Tag im Amt, jenen Bericht über China 
veröffentlicht, auf den die Weltöffentlichkeit seit Monaten 
gewartet hat. Nur wenige Minuten vor Mitternacht schal-
tete das Büro der Kommissarin das Dokument von knapp 50 
Seiten auf, das die Menschenrechtssituation in der autono-
men Uiguren-Provinz Xinjiang untersucht. Bachelet, die vor 
allem gegen Ende ihrer Amtszeit für ihren zurückhaltenden 
Ton gegenüber China heftig kritisiert worden war, hat sich 
damit mit einem Paukenschlag aus dem Amt verabschiedet.

Dass die chinesische Regierung in Xinjiang schwerste 
Menschenrechtsverstöße begeht, werfen ihr Forscher, Men-
schenrechtler und Exil-Uiguren seit Jahren vor. Medien- und 
NGO-Berichte, die sich auf Zeugenaussagen, Satellitenbilder, 
herausgeschmuggelte Fotos und geleakte Regierungsdoku-
mente stützen, legen nahe, dass das Regime in Peking in den 
vergangenen Jahren willkürlich Hunderttausende Angehö-
rige der muslimischen Minderheit der Uiguren in Umerzie-
hungslager gesperrt hat und viele foltern und vergewaltigen 
ließ. Auch die kulturelle Identität der Uiguren will das Regime 
offenbar auslöschen: Es soll den Berichten zufolge Moscheen 
zerstören und Menschen zwangssterilisieren. Die USA und 
das EU-Parlament sehen darin Anzeichen eines Genozids.

Das Büro der Menschenrechtskommissarin (OHCHR) zieht 
in seinem Bericht ähnliche Schlüsse – noch dazu in einer für 
UN-Menschenrechtsdokumente bemerkenswerten Klarheit. 
Statt nur von „Berichten“ oder „Hinweisen“ zu sprechen, 
schreiben die Autoren im Indikativ von „schweren Men-
schenrechtsverletzungen“, die in Xinjiang begangen wor-
den seien. Die chinesischen Anti-Terrorismus-Gesetze seien 
„hochproblematisch“ in Bezug auf internationale Menschen-
rechtsstandards. Und die Hinweise auf Folter, Misshandlung 
und sexualisierte Gewalt „glaubwürdig“. Der Bericht kommt 
zu dem Schluss, dass das Ausmaß der willkürlichen und dis-
kriminierenden Verhaftungen von Uiguren und Angehöri-
gen anderer muslimischer Gruppen internationale Verbre-
chen darstellen könnte – „insbesondere Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit“.

Die 48 Seiten stützen sich auf öffentlich zugängliche offi-
zielle Quellen aus China, Forschungsmaterial, Satellitenbil-
der und auch 40 eigens geführte Interviews mit Zeuginnen 
und Zeugen, von denen mehr als die Hälfte angegeben hatte, 
interniert worden zu sein. Das gesamte Material sei unab-
hängig und kritisch auf Glaubwürdigkeit und Aussagekraft 
hin analysiert worden.

Und: „Gemäß der üblichen OHCHR-Praxis“ habe man der 
chinesischen Regierung die Möglichkeit gegeben, den Bericht 
vorab zu lesen und „faktische Kommentare“ abzugeben. Das 
Ergebnis hat Bachelets Büro in der Nacht auf Donnerstag 
gleich mitveröffentlicht: Chinas Antwort auf den Bericht, 131 
Seiten lang. Peking hat in den vergangenen Jahren mit aller 
Macht versucht, eine Verurteilung der Ereignisse in Xinjiang 
seitens der UN zu verhindern und stattdessen ein eigenes 
Narrativ von Menschenrechten zu etablieren – eines, in dem 

das Recht auf wirtschaftliche Entwicklung über individuel-
len Freiheitsrechten steht. Nun schreibt die Genfer Vertre-
tung Chinas, dass sich Peking „entschieden“ der Veröffent-
lichung des Berichts widersetze. Die Untersuchung, die auf 
„Lügen“ basiere, verzerre die chinesische Politik, verleumde 
China und interveniere unrechtmäßig in die internen Ange-
legenheiten des Landes.

Tatsächlich ist der Text aus Bachelets Büro ein harter 
Schlag gegen das Regime. Noch nie hat eine derart hochran-
gige UN-Institution wie das OHCHR Chinas Verbrechen in 
Xinjiang so deutlich benannt und verurteilt. Die Vereinten 
Nationen machen damit klar, dass Menschenrechte univer-
sell sind und Verstöße nicht ignoriert werden, nur weil sie 
in mächtigen Staaten geschehen. Das ist ein großer Erfolg 
für Pekings Kritiker und auch für Bachelet selbst – vor allem, 
weil dieser Schritt auffällig lange auf sich warten ließ.

Seit Michelle Bachelets Amtsantritt 2018 drangen nur 
wenige Themen derart auf die Menschenrechtsagenda wie 
Chinas Umgang mit den Uiguren. Trotzdem passierte dies-
bezüglich kaum etwas: Der UN-Menschenrechtsrat schaffte 
es nicht, entsprechende Resolutionen oder eine Untersu-
chungskommission auf den Weg zu bringen – so groß ist der 
Einfluss Pekings auf die Ratsmitglieder. […]

Nun, da der Bericht draußen ist, würdigen zwar viele dessen 
Klarheit und Schärfe. Die Menschenrechtsorganisation Hu-
man Rights Watch etwa, die bislang zu den härtesten Kritikern 
von Bachelets China-Kurs gehörte, nennt den Bericht „bahn-
brechend“. Auch Amnesty International schreibt anerken-
nend: „Der Bericht legt das Ausmaß und die Schwere der Men-
schenrechtsverletzungen offen, die in Xinjiang stattfinden.“

Doch das Echo ist nicht nur positiv. Mehrere Beobachter 
monieren, dass wenig Neues in dem Report stehe. Amnesty 
International bezeichnet zudem die Verspätung des Berichts 
als „nicht zu entschuldigen“. Olaf Wientzek von der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Genf kritisiert den Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung so kurz vor Bachelets Amtsende. „Sie wirft den 
Bericht hin und sagt: Jetzt seht zu, wie ihr damit zurecht-
kommt.“ Sie entziehe sich damit der Diskussion und ver-
passe die Möglichkeit, jetzt die Führung zu übernehmen.

Tatsächlich kommt es nun darauf an, was die Staaten-
gemeinschaft mit den Erkenntnissen aus dem Dokument 
macht. Ganz sicher werden Chinas Kritiker nun einen neuen 
Anlauf im Menschenrechtsrat nehmen, um Peking in einer 
Resolution zu verurteilen oder sogar eine Untersuchungs-
kommission auf den Weg zu bringen, eines der mächtigsten 
Instrumente des Rats. Das würde zwar in China selbst nicht 
viel ändern: Peking lässt unabhängige Beobachter nicht 
einfach nach Xinjiang, und Ermittlungen durch den Inter-
nationalen Strafgerichtshof sind ebenfalls höchst unwahr-
scheinlich, da China sie als Vetomacht im UN-Sicherheitsrat 
stoppen kann. Doch der Druck auf die Staatengemeinschaft, 
Peking zu isolieren, könnte durch eine klare Positionierung 
im Menschenrechtsrat wachsen.

Florian Müller und Isabel Pfaff, „China am Pranger“, SZ vom 1. September 
2022. Online: www.sueddeutsche.de/politik/china-menschenrechte-un-
bachelet-uiguren-1.5649416
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Schutzmechanismen 

Alle Menschenrechtsverträge enthalten Bestim-
mungen zur Überwachung ihrer Vorschriften durch 
sogenannte Vertragsausschüsse, die sich aus 10 
bis 23 unabhängigen und unparteiischen Persön-
lichkeiten mit hoher Expertise im jeweiligen Men-
schenrechtsfeld zusammensetzen. Sie werden von 
den Mitgliedstaaten der jeweiligen Verträge nomi-
niert und gewählt. Aufgrund ihrer Verankerung in 
den völkerrechtlichen Verträgen, wird die Arbeit 
der Ausschüsse auch als „juristisches Verfahren“ 
bezeichnet. Diese geben den Ausschussmitglie-
dern Mechanismen zur Hand, deren wichtigster 
das Staatenberichtsverfahren ist. Hierzu muss je-
der Vertragsstaat in Berichten an den jeweiligen 
Ausschuss über den Stand der Implementierung 
und der Befolgung der vereinbarten Normen Re-
chenschaft ablegen. Diese Staatenberichte werden 
durch die Ausschüsse geprüft und das Ergebnis (je 
nach Ausschuss) in Form von „abschließenden Be-
merkungen“, eigenen Berichten oder Empfehlun-
gen öffentlich gemacht. 

Die Individualbeschwerde eröffnet einzelnen 
Staatsbürgerinnen und -bürgern der Vertragspar-
teien die Möglichkeit, sich direkt an die Vertrags-
organe zu wenden. Mit Ausnahme der Konvention 
zum Schutz der Rechte von Wanderarbeiterinnen 
und -arbeitern kennen alle Vertragswerke die Indi-
vidualbeschwerde. Meist muss diese jedoch mittels 
Zusatzprotokollen oder durch Erklärungen durch 
die Vertragsstaaten angenommen werden. Zudem 
steht sie meist erst nach Ausschöpfung der inner-
staatlichen Rechtsmittel zur Verfügung. Im Verfah-
ren der Staatenbeschwerde kann ein Vertragsstaat 
einem anderen vorwerfen, sich nicht an die verein-
barten Bedingungen zu halten. Im Falle der hier 
behandelten Verträge ist dieses Verfahren bislang 
noch nicht zum Einsatz gekommen. 

Menschenrechtsorgane  
der Vereinten Nationen

Die rechtliche Bindungswirkung als entscheidender 
Vorteil der Menschenrechtsverträge bleibt natur-
gemäß auf die Staaten beschränkt, die diesen Über-
einkommen auch beigetreten sind. Als Ergänzung 
zu den vertragsbasierten Verfahren haben sich vor 
allem die VN durch die schrittweise Ausdehnung 
ihrer Überwachungsfunktionen eigene Kompe-
tenzen errungen. Dabei mussten sie sich nicht lan-
gen Ratifikationsverfahren unterwerfen, sondern 
konnten sich bei der extensiven Interpretation be-
stehender Charta-Vorschriften auf Resolutionen 
des Sicherheitsrates, der Generalversammlung oder 
des ECOSOC stützen. Nicht zuletzt wegen dieser 
Möglichkeit werden die auf die Charta gestützten 
Mechanismen auch als die „politischen Verfahren“ 
des Menschenrechtsschutzes bezeichnet. Als solche 
sind sie grundsätzlich flexibler als die vertragsba-
sierten, zugleich aber auch anfälliger für politische 

Einflussnahmen, weil Entscheidungen in den VN-
Gremien von Regierungsvertreterinnen und -ver-
tretern getroffen werden. 

Hochkommissariat für die Menschenrechte

Das Amt des Hochkommissars für die Menschen-
rechte (Office of the High Commissioner for Human 
Rights; OHCHR) wurde 1993 auf der Wiener Men-
schenrechtskonferenz als die zentrale Menschen-
rechtsinstitution der VN geschaffen. Seit Oktober 
2022 leitet der Österreicher Volker Türk als achte 
Person das Hochkommissariat. Die Hochkommis-
sarin bzw. der Hochkommissar wird auf Vorschlag 
des VN-Generalsekretärs bzw. der VN-Generalse-
kretärin von der Generalversammlung bestimmt. 
Das Amt hat seinen Hauptsitz in Genf und unter-
hält für die Konsultationen mit dem VN-Haupt-
quartier eine Außenstelle in New York.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten des OHCHR 
können vier Kategorien zugeordnet werden: 
a) die Verankerung der Menschenrechte als Quer-
schnittsaufgabe in allen VN-Aktivitäten, Program-
men und VN-Friedensmissionen: in praktisch allen 
neu eingerichteten Missionen finden sich Men-
schenrechts-Expertinnen und Experten, die nicht 
nur Menschenrechtsverletzungen im Einsatzland 
verhindern sollen, sondern auch die Einhaltung von 
Menschenrechtsstandards durch die Friedensschüt-
zerinnen und -schützer selbst überwachen; 
b) die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
allen Akteuren im Bereich des Menschenrechts-
schutzes: vor allem mit Regierungen, Zivilgesell-
schaft, nationalen Menschenrechtsinstitutionen 
sowie internationalen Einrichtungen wie UNICEF, 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) oder 
dem Internationalen Strafgerichtshof; 
c) die Bemühungen um normative Fortentwick-
lung und Normenüberwachung, durch welche die 
umfassende Menschenrechtsexpertise des Amtes 
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Vier Kategorien  
von Aufgaben und 
Zuständigkeiten  
des OHCHR
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allen VN-Einrichtungen mit Menschenrechtsbezug 
zugänglich gemacht werden soll; so fungiert das 
Amt u.a. als Sekretariat des VN-Menschenrechts-
rates (s.u.) und unterstützt dessen Arbeit durch die 
Bereitstellung länder- und sachgebietsspezifischer 
Informationen; das Amt unterstützt auch die Arbeit 
der Vertragsorgane der Menschenrechtsverträge; 
d) die Implementierung von Schutzprogrammen 
in einer wachsenden Zahl von Feldaktivitäten und 
Länderprogrammen; dies schließt die Beratung 
etwa im Gesetzgebungsbereich ebenso ein wie 
die Zusammenarbeit mit NGOs etwa bei der Men-
schenrechtserziehung. 

Das Amt betreibt zehn Regionalbüros in Ad-
dis Abeba (Ostafrika), Pretoria (Südafrika), Dakar 
(Westafrika), Beirut (Mittlerer Osten und Nord-
afrika), Bischkek (Zentralasien), Brüssel (Europa), 
Panama City (Mittelamerika), Santiago de Chile 
(Südamerika), Bangkok (Südostasien) und Suva 
(Pazifische Region). Hinzu kommen in Yaoundé 
das Subregionale Zentrum für Menschenrechte 
und Demokratie in Zentralafrika und in Doha das 
Trainings- und Dokumentationszentrum für Süd-
westasien und die Arabische Region. Des Weite-
ren existieren siebzehn Länderbüros (Burkina Faso, 
Guatemala, Guinea, Honduras, Jemen, Kambod-
scha, Kolumbien, Liberia, Mauretanien, Mexiko, 
Niger, Palästina, Syrien (in Beirut), Sudan, Tschad, 
Tunesien und Uganda), ein Büro in Seoul, welches 
sich mit der Demokratischen Volksrepublik Korea 
(Nordkorea) befasst sowie die Überwachungsmis-
sion für die Menschenrechte in der Ukraine. Diese 
Präsenzen wurden aufgrund spezieller Vereinba-
rungen mit den jeweiligen Regierungen eingerich-
tet. Sie überwachen die Menschenrechtssituation, 
berichten darüber, und arbeiten mit den Regierun-
gen bei der Implementierung (= Umsetzung) von 
Schutzprogrammen zusammen. 

Die Arbeit des Hochkommissars bzw. der Hoch-
kommissarin selbst vollzieht sich vorrangig auf dem 
Gebiet der stillen Diplomatie sowie durch die Zu-
sammenarbeit mit den jeweiligen Regierungen. Die 
Amtsführung hängt dabei in hohem Maße auch von 
der Persönlichkeit der Inhaberin bzw. des Inhabers 
ab. Grundsätzlich verpflichtet das Mandat, die Staa-
tensouveränität zu achten, was häufig einen Draht-
seilakt zwischen Diplomatie und öffentlichem Druck 
verlangt. Die Mitgliedstaaten bleiben bei der Ausge-
staltung des Menschenrechtsschutzes mächtig, auch 
zivilgesellschaftliche Akteure beobachten die Arbeit 
der Hochkommissarinnen und -kommissare genau. 
So geriet Michelle Bachelet (Hochkommissarin von 
2018–2022) in die Kritik wegen eines von vielen 
westlichen Staaten als zu undeutlich empfundenen 
Berichts über die Lage der Uigurinnen und Uiguren 
in der chinesischen Region Xinjiang (↗ S. 40).

Der VN-Menschenrechtsrat

Als zentrales zwischenstaatliches Gremium des 
Menschenrechtsschutzes fungierte sechzig Jahre 
lang die aus Vertreterinnen und Vertretern von 53 
Staaten bestehende VN-Menschenrechtskommis-
sion (MRK) der Vereinten Nationen. Nach ersten 
Erfolgen bei der Ausarbeitung grundlegender Men-
schenrechtsdokumente und Schutzverfahren geriet 
diese im Laufe der Jahrzehnte immer mehr in die 
Kritik. So wurde ihr im Kalten Krieg und auch nach 
dessen Ende vorgeworfen, Schauplatz der politi-
schen Instrumentalisierung der Menschenrechte 
durch Staaten unterschiedlicher ideologischer Aus-
richtung zu sein. Als Ergebnis des Weltgipfels von 
2005 wurde die MRK im Frühjahr 2006 durch den 
als Nebenorgan der Generalversammlung geschaf-
fenen Menschenrechtsrat (Human Rights Council, 
HRC) abgelöst. 

Der VN-Hochkommissar für Menschenrechte setzt sich für die weltweite Anerkennung und Einhaltung der Menschenrechte ein.  

Die Einrichtung des Amtes wurde im Dezember 1993 von der VN-Vollversammlung beschlossen. Im März 1994 hält der erste  

Hochkommissar José Ayala-Lasso aus Ecuador eine Rede vor der VN-Menschenrechtskommission in Genf (l.). Seit 2022 bekleidet  

Volker Türk aus Österreich das Amt. Hier spricht er im Februar 2025 auf der 58. Sitzung des VN-Menschenrechtsrates in Genf (r.).

Vereinte Nationen

42 IzpB 363 | 2/2025






































































	Vereinte Nationen
	Zu diesem Heft
	80 Jahre Vereinte Nationen: Idee und Struktur, Möglichkeiten und Grenzen
	Glückloser Wegbereiter: Der Völkerbund 
	Die Charta der Vereinten Nationen 
	Positiver Frieden als politischer Gestaltungsauftrag
	Die VN als ein komplexes System

	Die Vereinten Nationen, der Weltfrieden und die internationale Sicherheit 
	Auf Dauer angelegt: Das System der kollektiven Sicherheit 
	In der Hauptverantwortung: Der VN-Sicherheitsrat 
	Frieden sichern, Frieden konsolidieren: Das Instrumentarium der VN
	Fazit: Prävention und das Primat des Politischen – Herausforderungen der Zukunft 

	Weltweiter Menschenrechtsschutz  durch die Vereinten Nationen 
	Die Internationale Menschenrechtscharta
	Umfassender Menschenrechtsschutz – Abkommen und Mechanismen
	Menschenrechtsorgane der Vereinten Nationen
	Neuere Wege: Internationale Schutzverantwortung und Strafgerichtsbarkeit
	Perspektiven

	Nachhaltige Entwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 
	Das VN-Entwicklungssystem und das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung
	Globale Umwelt unter dem Dach der Vereinten Nationen
	Klimawandel und Klimapolitik als Parameter nachhaltiger Entwicklung
	Fazit: Nachhaltige Entwicklung als Leitbild multilateraler Zukunftspolitik

	Krise als Arbeitsmodus: Reformen und Wandlungen der Vereinten Nationen 
	Grundlagen für Veränderungen 
	Zielvorgaben und Initiativen für Reformen
	Typologie von Reformen
	Schutzverantwortung und Sicherheitsrat
	Krisen und Reformen

	Glossar
	Abkürzungsverzeichnis
	Literatur
	Weiterführende Informationen
	Bildungsmaterial
	Die Autorin und die Autoren
	Kapiteleingangsbilder
	Bildnachweise
	Impressum
	Anforderungen


